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G. Schenck GmbH, Heidelberg, 248 Seiten, 
6 2 , - D M 118 

Prof. Ulrich Gonschorrek 
Bernd Becker: Öffentliche Verwaltung, Lehrbuch für 
Wissenschaft und Praxis, 1048 Seiten, gebunden, Ver
lag R. S. Schulz, Percha am Starnberger See, 1989, 
1 8 0 , - D M 120 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Naroska 
Wolfram Engels (Herausgeber): Arbeit und Einkom
mensverteilung in der Informationsgesellschaft der Zu
kunft, 160 Seiten, R. v. Decker's Verlag; G. Schenck 
GmbH, Heidelberg, 1990,44,- D M . 122 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Eberhard Witte (Herausgeber) : Telekommunikation in 
der D D R und der Bundesrepublik, 188 Seiten, ca. 
60 Abbildungen und Tabellen, kartoniert, R. v. Dek-
ker's Verlag, G. Schenck GmbH, Heidelberg, 1990, 
32 , - D M 125 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Raymund Werle: Telekommunikation in der Bundes
republik — Expansion, Differenzierung, Transforma
tion —, Schriften des Max-Planck-Instituts für Gesell
schaftsforschung, Köln, Band 6, 412 Seiten, 22 Schau
bilder, kartoniert, Campus-Verlag GmbH, Frankfurt 
- New York, 1990, 54 , - D M 126 

Helmut Schadow 
Herbert Kubicek/Peter Berger: Was bringt uns die Te
lekommunikation? — ISDN — 66 kritische Antworten 
— , Reihe Campus Band 1034, 211 Seiten, Paperback, 
Campus-Verlag, Frankfurt am Main und New York, 
1990,19,80 D M 128 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Michael Reuter: Telekommunikation — Aus der Ge
schichte in die Zukunft, 240 Seiten, über 290, meist 
farbige Abbildungen, gebunden; R. v. Decker's Ver
lag, G. Schenck GmbH, Heidelberg, 1990, 54, - D M . 129 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Helmut G. Bauer/Claus Detjen/Frank Müller-Rö
mer/Wolfgang Posewang: Die Neuen Medien — Das 
aktuelle Praktiker-Handbuch, 21. Ergänzungslieferung 
(Juni 1990) und 22. Ergänzungslieferung (Juli 1990), je 
158 Seiten, je DM57,— zum Grundwerk, Loseblatt-
Ausgabe, Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, Preis 
des Grundwerkes 98 , - D M 130 

Prof. Dr. Michael P. Zerres 
Dieter Schmidt: Arbeitssicherheit — Physiologische, 
psychologische, organisatorische, und rechtliche 
Grundlagen —, X I V , 284 Seiten, kartoniert, R. v. 
Decker's Verlag, G. Schenck GmbH, Heidelberg 
1990, 3 8 , - D M . 132 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Helmut Wi l l : Strukturiert programmieren mit Turbo 
Pascal, Reihe: Franzis Computercolleg, 487 Seiten, 
103 Abbildungen, gebunden, Franzis-Verlag GmbH, 
München, 1990, 78, - D M . 132 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Norbert Dohmen: Turbo-Pascal-Enzyklopädie, 704 
Seiten, 101 Abbildungen, gebunden, Franzis-Verlag 
GmbH, München, 1990, 98, - D M 134 



ARCHIV PF Jahresinhaltsübersicht 1991 VII 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Walter V . Chas: Programmiersprache C, Reihe: Fran
zis Taschenbuch, 140 Seiten, kartoniert, Franzis-Ver
lag GmbH, München, 1990, 16,80 D M 135 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Siegfried Wirsum: NF-Tricks für den Audio-Freak — 
Schaltungen und Tips, 136 Seiten, 84 Abbildungen, 
kartoniert; Franzis-Verlag GmbH, München, 1990, 
16,80 D M 136 

Dr. Peter Kaupp 
500 Jahre Post, Katalog zur Ausstellung anläßlich der 
500jährigen Wiederkehr der Anfänge der Post 
1490-1990, 392 Seiten mit 260 weitgehend farbigen 
Abbildungen, Regensburg 1990, broschiert 44,— D M , 
gebunden 49,— D M . Zu beziehen vom Fürst Thum 
und Taxis Zentralarchiv, Postfach 11 02 46, 8400 Re
gensburg 137 

Dr. Peter Kaupp 
500 Jahre Post, Sammelwerk von ca. 200 Blättern, her
ausgegeben vom Archiv-Verlag Braunschweig 1989 ff. 
Monatlich erscheinen mehrere Blätter zum Durch
schnittspreis von 33, — D M pro Sendung (Nachbestel
lungen möglich) 137 

Dr. Peter Kaupp 
Wolf gang Behringer: Thum und Taxis — Die Ge
schichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, 494 Sei
ten, 21 farbige und 67 schwarzweiße Abbildungen, 
Leinen, Piper Verlag, München, 1990, 68 , - D M . . . 137 

Dr. Peter Kaupp 
Organisationsgemeinschaft Schloß Halbturn (Heraus
geber): Zwei Jahrtausende Postwesen — Vom cursus 
publicus zum Satelliten, Halbturn, 1985, 80 öS. Zu be
ziehen von der Generaldirektion für die Post- und Te
legraphenverwaltung, Referat Marketing, Werbung, 
Postgasse 8, A-1011 Wien 137 

Dr. Peter Kaupp 
Jiri Novâcek: Geschichte der Post, 195 Seiten, Leinen, 
Verlag Werner Dausien, Hanau, 1989, 19,80 D M . . 137 

Dr. Peter Kaupp 
Werner Münzberg: 500 Jahre Post. Thum und Taxis 
1490-1867, Teil 1 : Niederländische Post, Vorder
österreichische Pachtpost, Posten auf dem Überrhein, 
274 Seiten, Regensburg 1989, broschiert 55,— D M . 
Zu beziehen von Werner Münzberg, Kurzer Weg 13, 
8400 Regensburg. 137 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Peter Schiwy/Walter J. Schütz (Herausgeber): Me
dienrecht — Lexikon für Wissenschaft und Praxis, 
2. Auflage, 416 Seiten, gebunden, Hermann Luchter-
hand Verlag, Neuwied, 1990, 6 8 , - D M 234 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Helmut G. Bauer/Claus Detjen/Frank Müller-Rö
mer/Wolfgang Posewang: Die Neuen Medien — Das 

aktuelle Praktiker-Handbuch, 23. Ergänzungslieferung 
(September 1990), 159 Seiten, 57,40 D M , zum Grund-
werk Loseblatt-Ausgabe, Neue Mediengesellschaft 
Ulm mbH, Preis des Grundwerkes 9 8 , - D M . . . . . 235 

Dipl.-Ing. Wolfgang Becker 
Hans-Josef Forst (Herausgeber): Das ISDN in Eu
ropa. Ein Beitrag der Telekommunikation zum euro
päischen Binnenmarkt 1992, VDE-Bezirksverein 
Frankfurt am Main, Arbeitsgemeinschaft vom 22. 1. 
bis 12. 2. 1990, 82 Seiten, kartoniert, VDE-Verlag 
GmbH, Berlin und Offenbach, 1990, 37, - D M . . . 236 

Dipl.-Ing. Gottfried Zilz 
Heinz Pòoch (Herausgeber) : taschenbuch der tele-
kom-praxis 1991, Redaktion: Dipl.-Ing. Bernd Seiler, 
X V I / 484 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Tabellen 
und Tafeln, Format 10,5 x 15,5 cm, dauerhafter, ab
waschbarer Plastikeinband, Fachverlag Schiele & 
Schön GmbH, Berlin, 1991, 4 8 , - D M 237 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Archibald Grütz (Herausgeber) : Jahrbuch elektrotech-
nik 1991 — daten, fakten, trends, Band 10, 547 Seiten, 
zahlreiche Abbildungen und Tabellen, Format 12x17 
cm, gebunden, VDE-Verlag GmbH, Berlin und Of
fenbach, 1990, 4 5 , - D M 239 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Christian Bitter: Schreiben am Bildschirm, 232 Seiten, 
kartoniert, VDE-Verlag GmbH, Berlin und Offen
bach, 1990,32,- D M 240 

Dipl.-Ing. Werner Michels 
Horst Bauch/Ulf Silzner: HeNe-Laser-Praxis, Anwen
dungsbeispiele in Hobby und Meßtechnik. Reihe: 
Franzis-Praxisbuch, 131 Seiten, 93 Abbildungen, kar
toniert, Franzis-Verlag GmbH, München, 1990, 
3 2 , - D M 241 

Dipl.-Ing. (FH) Dietmar Buchholz 
Hans-Jürgen Haubrich (Herausgeber): Sicherheit im 
elektromagnetischen Umfeld, 137 Seiten, Format A 5, 
kartoniert, VDE-Verlag GmbH, Berlin und Offen
bach, 1990, 29,80 D M 242 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Siegfried Wirsum: Praktische Beschallungstechnik — 
Gerätekonzepte, Installation, Optimierung, 234 Sei
ten, 100 Abbildungen, 12 Tabellen, kartoniert, Fran
zis-Verlag GmbH, München, 1991, 2 8 , - D M . . . . 244 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Horst A. Wessel (Herausgeber): Elektrotechnik für 
mehr Lebensqualität, Geschichte der Elektrotechnik, 
Band 10, 164 Seiten, ca. 100 Abbildungen, kartoniert, 
VDE-Verlag GmbH, Berlin und Offenbach, 1990, 
3 9 , - D M 244 

Dr. Wolfgang Lötz 
Johannes Minde: 100 Jahre Deutscher Postverband 
1890-1990, X V I I und 574 Seiten mit zahlreichen Ab-
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bildungen, gebunden, R. v. Decker's Verlag, G. 
Schenck GmbH, Heidelberg, 1990, 6 8 , - D M . . 245 

Prof. Dr. Helmut Bott 
Dieter Rehfeld: Neustrukturierung der Deutschen 
Bundespost — Ansätze für eine Controllingkonzep
tion unter Berücksichtigung der Instrumentalfunktion 
der DBP in der sozialen Marktwirtschaft, — Schriften 
zum Genossenschaftswesen und zur Öffentlichen 
Wirtschaft, Band 28, 150 Seiten, Duncker & Humblot, 
Berlin 1990, 6 8 , - D M 366 

Dr. Richard Reinfeld 
Ferdinand Kirchhof: Tätigkeitsfelder der Deutschen 
Bundespost P O S T B A N K , Reihe: Tübinger Schriften 
zum Staats- und Verwaltungsrecht, Band 10, 123 Sei
ten, kartoniert mit Leinenstruktur, Duncker & Hum
blot GmbH, Berlin, 1990, 38, - D M 370 

Prof. Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Hoff
meister 
Wolf H . Bartzsch: Betriebswirtschaft für Ingenieure, 
4. überarbeitete Auflage, 367 Seiten, Format A5, kar
toniert, VDE-Verlag GmbH, Berlin, Offenbach, 1991, 
4 8 , - D M : 371 

Dipl.-Ing. Franz Zacher 
Knut Bahr (Herausgeber): Innerbetriebliche Kommu
nikation, Reihe: net-Buch Telekommunikation, XIII, 
108 Seiten, kartoniert, zahlreiche Abbildungen, R. v. 
Deckers Verlag, G. Schenck GmbH, Heidelberg 1991, 
3 2 , - D M 373 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Gerd Tenzer: Glasfaser bis zum Haus — Einführung 
der Glasfaser im Teilnehmeranschlußbereich, Fibre to 
the Home — Introduction of Optical Fibre in the Sub
scriber Loop, in deutsch/englisch, 158 Seiten, 2x35 
farbige Abbildungen, kartoniert, R. v. Decker's Ver
lag, G. Schenck GmbH, Heidelberg, 1991, 2 9 , - D M . 373 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Günter Käs, Peter Pauli: Mikrowellentechnik — 
Grundlagen, Anwendung, Meßtechnik, 750 Seiten, 
705 Abbildungen, 31 Tabellen, gebunden, Franzis-
Verlag GmbH, München, 178, - D M 375 

Dipl.-Ing. Albrecht Gundlach 
Walter Tietz (Bearbeiter) : CCITT-Empfehlungen der 
V-Serie und der X-Serie, 6., erweiterte Auflage, R. v. 
Deckers Verlag, G. Schenck GmbH, Heidelberg, 1990 
und 1991 
Zweiteiliger Band 1 : Datenübertragung über das Tele
fonnetz 
Teilband 1: V . 1 - V . 33, 489 Seiten, gebunden, 
160 D M , 
Teilband 2: V . 3 5 - V . 37, V . 4 0 - V . 42, V . 5 0 -
V . 57, V . 100, V . 110, V . 120, V . 230, T. 50, M . 1010, 
M . 1020, M . 1025, M . 1040, M . 1050, M . 1060, 
529 Seiten, gebunden, 170 D M 376 

Dipl.-Ing. Albrecht Gundlach 
Walter Tietz/Eckhard Pense (Bearbeiter): CCITT-
Empfehlungen der V-Serie und der X-Serie, 6., erwei
terte Auflage, R. v. Deckers Verlag, G. Schenck 
GmbH, Heidelberg, 1990 
Zweiteiliger Band 2 : Datenübermittlungsnetze/Dienste 
und Leistungsmerkmale, Schnittstellen 
Teilband 1: X . 1—X. 27, 543 Seiten, gebunden, 
178 D M , 
Teilband 2: X . 2 8 - X . 32, A. 2 0 - A . 22, 426 Seiten, 
gebunden, 148 D M 377 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Harald Zisler: Praxiserprobte Kurzwellen-Antennen 
— Einfacher Selbstbau für zu Hause und unterwegs, 
96 Seiten, 50 Abbildungen, kartoniert, Franzis-Verlag 
GmbH, München, 1991, 16,80 D M 377 

Dipl.-Ing. Franz Zacher 
Dietmar Schenk: Begriffe der Videotechnik — ver
ständlich erklärt, Reihe: Franzis Taschenbuch Nr. 231, 
146 Seiten, 33 Abbildungen, Taschenbuchformat, kar
toniert, Franzis Verlag GmbH, München 1991, 16,80 
D M 378 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Georg Durcansky: EMV-gerechtes Gerätedesign — 
Grundlagen und Gestaltung störungsarmer Elektro
nik, 490 Seiten, 271 Abbildungen, gebunden, Franzis-
Verlag GmbH, München, 1991, 78, - D M . . . . . 378 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Dieter Bitterle: GAL's — Programmierbare Logikbau
steine in Theorie und Praxis —, Reihe: Franzis Ar
beitsbuch, 140 Seiten, 158 Abbildungen, kartoniert, 
Franzis-Verlag GmbH, München, 1991, 2 8 , - D M . . 380 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Ulrich Schulz: Clipper 5.0, Reihe: Franzis Einführung, 
432 Seiten, 76 Abbildungen, 172 Listings, gebunden, 
Franzis-Verlag GmbH, München, 1991,58,- D M . . 381 

Manfred Kündl 
Gerhard Schröder: Taschenlexikon des neuen Beihilfe
rechts — Ein aktuelles Abc der beamtenrechtlichen 
Krankenfürsorga, Reihe: Bescheid gewußt — Geld ge
spart; 6. Auflage, 728 Seiten + 36 Seiten »Be'heft Bei
trittsgebiet«, Taschenbuch-Format, kartoniert, Wal
halla und Praetoria Verlag, Regensburg, 1990, 
24,80 D M 382 

Prof. Dr. Frank Stollberg 
Barbara Mayer: Die Bundespost: Wirtschaftsunterneh
men oder Leistungsbehörde, Schriften zum öffentli
chen Recht Band 592, 185 S., kartoniert, Duncker & 
Humblot Verlag, Berlin, 1990, 92, - D M 518 

Prof. Dr. Ludwig Grämlich 
Ulrich Häde: Geldzeichen im Recht der Bundesrepu
blik Deutschland, 237 Seiten, broschiert, Nomos Ver
lagsgesellschaft, Baden-Baden, 1991, 5 6 , - D M . . . 519 
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Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Heinz J. Kiefer/Manfred Rühl (Herausgeber): Neue 
Technik, neue Programme, ökonomische Utopien? — 
Sind die in der Zukunft technisch möglichen Rund
funkprogramme finanzierbar? Reihe: Beiträge über 
Rundfunkökonomie, 179 Seiten, 32 Abbildungen, kar
toniert, Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 
Wien, Köln, 1991, 3 4 , - D M 520 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Helmut G. Bauer / Claus Detjen / Frank Müller-Rö
mer / Wolf gang Posewang: Die Neuen Medien — 
Das aktuelle Praktiker-Handbuch, 24. Ergänzungslie
ferung (April 1991), 150 Seiten, 54 , - D M , zum 
Grundwerk, Loseblatt-Ausgabe, Neue Mediengesell
schaft Ulm mbH, Preis des Grundwerkes 98,— D M . . 521 

DipL-Ing. Joachim Kniestedt 
Rudolf Lang (Bearbeiter) : Hörfunk und Fernsehen — 
Aufsatznachweis aus Zeitschriften und Sammelwerken, 
Jahresband 1990, 256 Seiten, kartoniert, Westdeut
scher Rundfunk Köln - Bibliothek, 1991 522 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Hans Josef Forst (Herausgeber) : Drahtlose Telekom
munikation — Mobilfunknetze, Funkdienste und 
drahtlose Endgeräte, 93 Seiten, 54 Abbildungen, 5 Ta
bellen, kartoniert, VDE-Verlag GmbH, Berlin und 
Offenbach, 1991, 3 8 , - D M 523 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Peter Pernsteiner: Bündelfunk in Deutschland — 
Neue Wege für die betriebliche Kommunikation — , 
154 Seiten, 88 Abbildungen, kartoniert, Franzis-Ver
lag GmbH, München, 1991, 2 8 , - D M 524 

Dipl.-Ing. Klaus-Peter Wolf 
Ricardo M . Labastille / Alfred Warner: Funk-Entstö
rung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen, 
Reihe: VDE-Schriftenreihe, Band 16, 171 Seiten, kar
toniert, VDE-Verlag GmbH, Berlin und Offenbach, 
3., völlig neu bearbeitete Auflage, 1991, 25, - D M . . 525 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Max Seiderer / Gerhard Lehnert: ISDN — Leistungs
merkmale, Sicherheitsprobleme und Sicherheitstechni
ken, 123 Seiten, 46 Abbildungen, kartoniert, Franzis-
Verlag GmbH, München, 1991, 26, - D M 526 

Dipl.-Ing. Albrecht Gundlach 
Walter Tietz (Herausgeber) CCITT-Empfehlungen 
der V-Serie und der X-Serie, 6., erweiterte Auflage, 
R. v. Decker's Verlag, G. Schenck GmbH, Heidel
berg, 1991, zweiteiliger Band 4: Datenübermittlungs
netze — Offene Kommunikationssysteme 
Teilband 1 (Bearbeiter: Werner Sevenich/Walter 
Tietz): X.200, X .208-X.213 , 484 Seiten, gebunden, 
158,- D M , 
Teilband 2 (Bearbeiter: Walter Tietz): X.214-X.219, 
396 Seiten, gebunden, 128,- D M 527 

Dipl.-Ing. Joachim Kniestedt 
Klaus Fellbaum: Elektronische Sprachverarbeitung — 
Verfahren, Anwendungen, Wirtschaftlichkeit, 265 Sei
ten, 151 Abbildungen, 22 Tabellen, gebunden, Fran
zis-Verlag GmbH, München, 1991, 5 8 , - D M . . . . 527 

Richard Fischer 
Standard Elektrik Lorenz A G (Herausgeber): Presse-
Taschenbuch Konimunikationstechnik 1991/92, 432 Sei
ten, Dünndruckpapier, DIN-A6-Taschenbuchformat, 
flexibler PVC-Einband, bearbeitet und erschienen im 
Kroll-Verlag, Seefeld/Obb., 1991,36,- D M . . . . 528 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Erhart Ecker: Einführung in die Informatik, 246 Sei
ten, kartoniert, VDE-Verlag GmbH, Berlin und Of
fenbach, 1990, 29, - D M 529 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Gebhard-Joachim Oerter, Herwig Feichtinger: Ar
beitsbuch PC-Hardware — Rund um die Technik von 
PC, Peripherie und Rechnerkommunikation —, 385 
Seiten, 245 Abbildungen, 80 Tabellen, gebunden, 
Franzis-Verlag GmbH, München, 1991, 78, - D M . . 530 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Lothar Wenzel: Parallele Programmierkonzepte — 
Parallelverarbeitung zum Anfassen: Simulation und 
reale Systeme — Reihe: Franzis Arbeitsbuch, 333 Sei
ten, 176 Abbildungen, 33 Tabellen, gebunden, Fran
zis-Verlag GmbH, München, 1991, 68, - D M . . . . 531 

Dipl.-Ing. Kurt Hansen 
Reinhold Kalteis: awk — Die Programmiersprache für 
U N I X und DOS - Reihe Franzis Arbeitsbuch, 
280 Seiten, gebunden, Franzis-Verlag GmbH, Mün
chen, 1991, 54 , - D M 532 

5 Aus der Rechtsprechung 

Eine Ersatzzustellung an den nichtehelichen Lebensge
fährten des Zustellungsempfängers ist wirksam, wenn 
der Adressat nicht nur mit seinem Lebensgefährten, 
sondern mit einer Familie zusammenlebt (offengelassen 
in BGHSt 34, S. 250, und B F H NJW 1982, S. 2895). 
(Leitsatz amtlich) 
§ 181 Abs. 1 Zivilprozeßordnung (ZPO) 
Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 14. März 1990 -
VIIIZR 204/89 - . 109 

1 Zur Haftung der Deutschen Bundespost POST
B A N K , wenn diese eine »eigenhändig« zuzustellende 
Zahlungsanweisung eines Postgiroteilnehmers an eine 
andere Person ausgezahlt hat. 
2 Die Haftung der Deutschen Bundespost POST
B A N K entfällt nicht deshalb, weil der anweisende 
Postgiroteilnehmer (hier: Bank) über die Person des 
Auszahlungsempfängers (hier: Darlehensnehmers) ge
täuscht worden ist und dies möglicherweise auf unzu
reichenden Ermittlungen über die Identität des Ver
tragspartners beruht. 
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(Leitsätze amtlich) 
§§ 14, 15 Gesetz über das Postwesen (PostG) 
§30 Postordnung (PostO) 
§15 Postgiroordnung (PostgiroO) 
Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 7. Juni 1990 — 
IIIZR 155/89 - 112 

§ 15 Abs. 2c FAG ist, jedenfalls soweit dort die unge-
nehmigte Ausübung der tatsächlichen Gewalt über eine 
Fernmeldeanlage unter Strafe gestellt ist, mit dem 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verein
bar. 
(Leitsatz amtlich) 
§ 15 Abs. 2c Gesetz über Fernmeldeanlagen (FAG) 
Bayerisches Oberstes Landesgericht (BayObLG), Be
schluß vom 4. September 1990 - RReg. 4 St 119/90. . 116 

1 Ein im öffentlichen Weg verlegtes Industriegleis ist 
auch dann eine »besondere Anlage« im Sinne des § 5 
Abs. 1 Satz 1 Telegraphenwege-Gesetz (TWG) und 
nicht Bestandteil der Straße, wenn das Gleis nicht auf 
einem eigenen Gleiskörper, sondern unmittelbar in der 
Straße verlegt ist. Für die Frage der Zurechnung einer 
Einrichtung zu den »besonderen Anlagen« kommt es 
weder darauf an, ob die Einrichtung straßenrechtlich 
ein Teil des Straßenkörpers darstellt, noch, ob sie nach 
bürgerlichem Recht (§§ 93, 94 BGB) wesentlicher Be
standteil des Straßengrundstücks ist, da das Telegra
phenwege-Gesetz hierauf nicht abstellt. 
2 Wird ein Industriegleis geändert und bedingt diese 
Änderung ihrerseits die Verlegung oder Veränderung 
der im selben öffentlichen Weg untergebrachten Fern
meldelinie, so richtet sich der Interessenausgleich auch 
dann allein nach den speziellen Vorschriften der § § 5 
und 6 und nicht nach § 3 Abs. 1 TWG, wenn die Ände
rung des Industriegleises durch Straßenbaumaßnahmen 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse erforderlich 
geworden ist. Ein bloß mittelbarer Sachzusammenhang 
zwischen der Straßenbaumaßnahme und der Verlegung 
der Fernmeldelinie reicht nicht aus, um die Folgepflicht 
und Folgekostenpflicht zu Lasten der Deutschen Bun
despost zu begründen. Dies gilt auch dann, wenn die 
Verlegung der Fernmeldelinie durch die Veränderung 
einer bevorrechtigten, dem Träger der Straßenbaulast 
zuzurechnenden besonderen Anlage (§ 6 Abs. 2 Satz 1 
TWG) veranlaßt ist. 

3 Besondere Anlagen, die nur einem begrenzten Per
sonenkreis oder gar nur einzelnen Personen zur Verfü
gung stehen, werden regelmäßig nicht im »öffentlichen 
Interesse« gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 TWG betrieben. Et
was anderes kann jedoch dann gelten, wenn die beson
dere Anlage der Erschließung eines ausgedehnten In
dustriegebiets dient und damit zu einer erheblichen 
Entlastung des öffentlichen Verkehrs führt. 
4 »Unverhältnismäßig hoch« im Sinne des § 6 Abs. 2 
Satz 1 TWG sind die Kosten der Verlegung einer Fern
meldelinie dann, wenn die Kosten einer gewöhnlichen 
oder normalen Verlegung erheblich überschritten wer
den. Der Normalfall, bei dem unverhältnismäßig hohe 

Kosten nicht entstehen, ist dann gegeben, wenn die 
Verlegung ohne örtliche Schwierigkeiten, ohne techni
sche Hindernisse und unter Wiederverwendung des 
vorhandenen Bauzeugs (Kabel, Kabelkanäle, Kabel
schächte) durchgeführt werden kann. 
5 Will der Wegeunterhaltungspflichtige als Träger 
der bevorrechtigten besonderen Anlage die Verlegung 
der Fenimeldelinie erreichen, obwohl sie nach § 6 
Abs. 2 Satz 2 TWG nicht verlangt werden kann, so hat 
er alle aus der Verlegung entstehenden Kosten zu tra
gen. Hierzu rechnen auch Arbeitskosten, die durch den 
Einsatz posteigener Kiwitt entstanden sind, sowie Zu
schläge auf die Einkaufspreise für Fernmeldebauzeug 
und auf die Kosten für Auftragsnehmer. 
(Leitsätze vom Verfasser der Anmerkung) 
§§3, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 2 Telegraphenwege-Gesetz 
(TWG) 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH 
Ba-Wü), Urteil vom 19. September 1989 - 10 S1973/88 -
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Beschluß vom 
10. April 1990 - BVerwG 7B 184.89 - 216 

Zur Strafbarkeit und Wettbewerbswidrigkeit der Wer
bung für nicht postalisch zugelassene Anrufbeantworter 
(Leitsatz vom Verfasser der Anmerkung) 
§§.2 Abs. 2, 4 Abs. 2, 8 Abs. 2 Fernmeldeordnung (FO) 
§§ 1, 2, 3, 15 Abs. 1, 2 a Gesetz über Fernmeldeanlagen 
(FAG) 
§§ 1, 3 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
Kammergericht (KG), Urteil vom 30. Juni 1989 - 5 U 
- 2501/89 - 222 

Werbung für Radarwarner ist gemäß § 1 UWG wettbe
werbswidrig, und zwar auch dann, wenn darauf hinge
wiesen wird, »Exportgeräte frei käuflich — Inbetrieb
nahme strafbar«. 
(Leitsatz amtlich) 
§§ 1, 3, 5 a ff, 15 Abs. 1, 2 Gesetz über Fernmeldeanla
gen (FAG) 
§§ 1, 3 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
Artikel 103 Abs. 2 Grundgesetz (GG) 
Kammergericht (KG), Urteil vom 3. Oktober 1989 -
5 U4510/87 - 225 

Einem Lieferanten, der postalisch nicht zugelassene 
Fernsprech- und Sendeanlagen allein an Wiederverkäu
fer absetzt und diesen gegenüber mit dem Hinweis auf 
das Fehlen der betriebstechnischen Genehmigung 
wirbt, ist wettbewerbswidriges Verhalten nicht ohne 
weiteres vorzuwerfen. 
(Leitsatz amtlich) 
§§ 1, 2, 3, 4, 5 a ff., 15 Gesetz über Fernmeldeanlagen 
(FAG) 
§27 Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 15. März 1990 -
IZR 95/88 - 227 
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Zur Frage der Strafbarkeit der unerlaubten Anschlie-
ßung nicht zugelassener Endeinrichtungen an das öf
fentliche Telekommunikationsnetz der Deutschen 
Bundespost 

(Leitsatz vom Verfasser der Anmerkung) 
§15 Abs. 1 2 Buchst, a Gesetz über Fernmeldeanlagen 
(FAG) 
Landgericht Hannover (LG), Urteil vom 19. Oktober 
1989 - 45cjs 17464/88 - 231 

1 Werden an den nichtberechtigten Inhaber eines 
Postsparbuchs innerhalb von 30 Zins tagen mehr als 
2000,— DM ausgezahlt, so erlischt der Erfüllungsan
spruch des Postsparers in Höhe des übersteigenden Be
trages nicht. 
2 Die Deutsche Bundespost hat in dieser Höhe einen 
öffentlich-rechtlichen Erfüllungsanspruch gegen den 
Empfänger der Auszahlung, den sie durch Leistungsbe
scheid geltend machen kann. 
3 § 814 BGB ist auf den öffentlich-rechtlichen Er
stattungsanspruch nicht anwendbar. 

(Leitsätze vom Verfasser der Anmerkung) 
§20 Gesetz über das Postwesen (PostG) 
§§ 808, 812, 814 BGB 

Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Hess. VGH), Urteil 
vom 17. Juli 1990 - 11 UE 1487/89 - 347 

1 § 4 Abs. 3 Postgiroordnung beinhaltet kein unein
geschränktes Recht des Kontoinhabers, das Postgiro
amt anzuweisen, die Auskunfterteilung über Konto
nummer und Kontobezeichnung zu unterlassen. 
2 Das Interesse eines Dritten, zur Verfolgung eigener 
Ansprüche entsprechende Auskunft zu erhalten, kann 
im Einzelfall das Interesse des Kontoinhabers am 
Schutz seiner Daten überwiegen. 

(Leitsätze vom Verfasser der Anmerkung) 
§ 4 Abs. 3 Postgiroordnung (PostgiroO) 
§ 5 Abs. 1 und 3 Gesetz über das Postwesen (PostG) 
§ 65 Gesetz über die Unternehmensverfassung der Deut
schen Bundespost (Postverfassungsgesetz — PostVerfG) 
§ 242 BGB 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH), 
Beschluß vom 6. März 1990 -WS 43/90 - . . . . 351 

Es verstößt weder gegen Artikel 3 Abs. 1 noch gegen 
Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz, wenn Unternehmen, 
die lediglich dem Rettungsdienst, dem Krankentrans
port und sozialen Hilfsdiensten dienen, nicht aber beim 
Katastrophenschutz mitwirken, eine Genehmigung für 
die Errichtung und den Betrieb von Funkanlagen für 
den Meterwellenfunk BOS verweigert wird. 
(Leitsatz amtlich) 
Artikel 3, 12 Grundgesetz (GG) 
§ 2 Gesetz über Fernmeldeanlagen (FAG) 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Beschluß vom 
29. August 1990 - 7 B 118.80 - 354 

1 Für den Begriff der »Schädlichen Störungen« im 
Sinne des Internationalen Fernmeldevertrags von Nai
robi 1982 und des § 16 der Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes über den Amateurfunk sind die post
intern verwendeten Begriffe zur Differenzierung nach 
Störungsursachen, wie zum Beispiel »Funkstörung, 
funkstörende Beeinflussung und Funkabschattung«, 
genauso irrelevant wie die Identität der von Sender und 
gestörtem Empfänger benutzten Frequenz. 
2 Im Störungsfall müssen die Interessen des Ama
teurfunkers gegenüber denen des Betreibers von zuge
lassenen Rundfunkempfangsgeräten auch dann zurück
treten, wenn die Amateurfunkstation technisch und 
vorschriftsmäßig einwandfrei betrieben wird. 
3 Hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen für 
Rundfunkempfangsgeräte beläßt die Vollzugsordnung 
Funk den nationalen Fernmeldeverwaltungen einen 
Freiraum, so daß nicht jede neue technische Erkenntnis 
sogleich praktisch umgesetzt werden muß, womit dem 
Betreiber eines bislang dem neuesten technischen Stand 
entsprechenden Rundfunkempfangsgerätes der Schutz 
des § 16 der Verordnung zur Durchführung des Geset
zes über den Amateurfunk entzogen werden würde. 
Die bisherigen technischen Anforderungen und Meß
verfahren für die Zulassung berücksichtigen die techni
sche Entwicklung in genügendem Maße. 

(Leitsätze vom Verfasser der Anmerkung) 
§ 7 Gesetz über den Amateurfunk (AFuG) 
§ 16 Abs. 1, 2, 4 Verordnung zur Durchführung des Ge
setzes über den Amateurfunk (DV-AFuG) 
Artikel 42 Internationaler Fernmeldevertrag von Nai
robi (IFV) 
§§ 78 Abs. 1 Nr. 1, 155 Abs. 2, 161 Abs. 2, 162 Abs. 3 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
Artikel 1, 5, 32 Vollzugsordnung für den Funkdienst 
(VO Funk) Funk 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-West
falen (OVG Münster), Beschluß vom 27. Juni 1990-13 
A 475/89 - 355 

1 Die Vornahme von Schutzmaßnahmen (zum Bei
spiel Dämmfilter) an Funkempfangsanlagen zur Ab
wehr von Störungen einer später geschaffenen oder ge
änderten elektrischen Anlage (hier: Rundfunksender) 
stellt objektiv ein eigenes Geschäft des Betreibers der 
gestörten Anlage dar, so daß Ansprüche auf Ersatz der 
Kosten für diese Schutzmaßnahmen gegen den Betrei
ber der »späteren« Anlage nach den Bestimmungen der 
Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 677 ff. BGB 
grundsätzlich ausscheiden. 
2 Die kollisionsrechtliche Vorschrift des § 23 FAG ist 
nicht zwingend und kann abbedungen werden. Soweit 
die Allgemeingenehmigungen für die gestörten Funk
empfangsanlagen, die für die Abwehr von Störungen 
durch die Änderung der Funkversorgung eine Kosten
tragungspflicht des Betreibers der gestörten Anlage 
vorsehen, bestandskräftig und damit bindend geworden 
sind, scheidet eine Anwendbarkeit von § 23 FAG aus. 
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(Leitsätze vom Verfasser der Anmerkung) 
§§ 667, 66% 693 BGB 
§§ 1, 2, 23 Gesetz über Fernmeldeanlagen (FAG) 
Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG), Urteil vom 26. Fe
bruar 1991, - 3 U 7/90 - 361 

1 Unter »Abheben eines Geldbetrages« (§ 548 Abs. 1 
Satz 2 RVO) ist nicht nur der Empfang von Bargeld 
am Schalter eines Geldinstituts zu verstehen, sondern 
auch alle banktechnischen Vorgänge des baren oder 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs, die dem Geldabheben 
entsprechen. 
2 Für das persönliche Aufsuchen des Geldinstituts im 
Sinne von § 548 Abs. 1 Satz 2 RVO reicht es aus, daß 
der Versicherte sich persönlich in oder an das Gebäude 
des Geldinstituts begibt, um Geld abzuheben oder ei
nen vergleichbaren banktechnischen Vorgang zu erledi
gen (Aufgabe von BSGE 26, S. 234, 236). 
(Leitsätze vom Verfasser der Anmerkung) 
§ 548 Abs. 1 Satz 2 Reichsversicherungsordnung (RVO) 
Bundessozialgericht (BSG), Urteil vom 17. Oktober 
1990 - 2 RU38/90 - 508 

Die Fahrt von der eigenen Wohnung zur Arbeitsstätte 
steht grundsätzlich in innerem Zusammenhang mit der 
versicherten Tätigkeit im Sinne von § 550 Abs. 1 RVO, 
wenn der zurückgelegte Weg wesentlich dazu diente, 
die versicherte Tätigkeit aufzunehmen; dem steht die 
gemäß § 18 Abschnitt C Abs. 1 TVArb erteilte Anord
nung auswärtiger Übernachtung nicht entgegen. 
(Leitsätze vom Verfasser der Anmerkung) 
§§ 550 Abs. 1, 548 Abs. 3 Reichsversicherungsordnung 
(RVO) 
§ 1 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz 
§ 18 Abschnitt G Abs. 1 des Tarifvertrages für die Arbei
ter der Deutschen Bundespost (TVArb) 
Bundessozialgericht (BSG), Urteil vom 24. Januar 1991 
- 2 RU35/90 - 510 

1 Die Kooperationsverträge zur Breitbandverkabe
lung und speziell die danach zur Abgeltung der beson
deren Pflichten der Kooperationspartner der Deut
schen Bundespost TELEKOM diesen gewährten Ent
geltrabatte sind wettbewerbsrechtlich nicht zu bean
standen. 
2 Die Kooperationspartner sind verpflichtet, in ihrer 
Werbung klarzustellen, daß keine Verpflichtung be
steht, die Netzebene 4 (Hausinnenverkabelung) von ih
nen herstellen und betreiben zu lassen, daß dies viel
mehr auch durch das örtliche Elektrohandwerk mög
lich ist. 
(Leitsätze vom Verfasser der Anmerkung) 
§§ 1, 2 Gesetz über Fernmeldeanlagen (FAG) 
§§ 1, 3, 13 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) 
Oberlandesgericht Hamm (OLG), Urteil vom M.Fe
bruar 1991 - 4 U 86/89 - 512 

Der Anschluß nicht zugelassener Telefone und Anruf
beantworter an das öffentliche Telekommunikations-
netz der Deutschen Bundespost TELEKOM ist gemäß 
§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 des Gesetzes 
über Fernmeldeanlagen (FAG) strafbar. 
(Leitsatz vom Verfasser der Anmerkung) 
§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 15 Abs. 1, 20 Gesetz über Fernmel
deanlagen (FAG) 
Amtsgericht München (AG), Urteil vom 6. Februar 1991 
- 453 Cs 339 Js 21998/89 - 516 

6 Entscheidungsübersicht 

6.1 Öffentliches Recht — Verwaltungsrecht — 
Steuerrecht 

3. Vorläufiger Rechtsschutz 140 
BVerfG, Beschluß v. 25. 10. 1988 - 2 BvR 745/88 
DVB1 1989, S. 36 = ZDI A 8906-1867-2 
(EÜ - Archiv PF 1/91) 

6. Aushändigungsvermerk bei Zustellung 140 
OVG Münster, Urt. v. 14. 6. 1988 - 1 A 1745/86 
NJW - Rechtsprechungs-Report Zivilrecht 1989, S. 4 = 
ZDI A 8909-2808-1 
(EÜ - Archiv PF 1/91) 

12. Spielleidenschaft ist grundsätzlich kein Milderungs
grund 250 

BVerwG, Urteil vom 7. November 1989 - 1 D 65.88 
Dok. Ber. Ausgabe B 1990, S. 79 ff. 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

18. Geschäftsführung ohne Auftrag 252 
BVerwG, Urt. v. 6. 9. 1988 - 4 C 5/86 
DVB1 1989, S. 42 = ZDI A 8906-1865-6 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

22. Verminderte Schuldfähigkeit 383 
BVerwG, Urteil vom 21. Februar 1989 - 1 D 108.87 
Dok.Ber. Ausgabe B 1989, S. 125 ff. 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

23. Untreue im Postsparkassendienst 383 
BVerwG, Urteil vom 23. November 1988 - 1 D 25.88 
Dok.Ber. Ausgabe B 1989, S. 135 ff. 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

24. Veruntreuung von Nachnahmegebühren 385 
BVerwG, Urteil vom 28. November 1989 - 1 D 8.89 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 135 ff. 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

25. Vorübergehende Aneignung von Zahlungsanweisungs
beträgen und Fälschung der Empfängerunterschriften 386 

BVerwG, Urteil vom 31. Juli 1990 - 1 D 58.89 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 264 ff. 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

26. Telefonterror und Verletzung des Fernmeldegeheim
nisses 387 

BVerwG, Urteil vom 10. Januar 1990 - 1 D 70.88 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 108 ff. 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 
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6.2 Beamtenrecht 

1. Sachschadensersatz bei beamteneigenem Wagen 140 
BVerwG, Urt. v. 22. 9. 1988 - 2 C 2.87 
Der Personalrat 1989, S. 52 = ZDI A 8909-2885-0 
(EÜ - Archiv PF 1/91) 

4. Eigenbelastung und Beihilfe 140 
BVerwG, Urt. v. 24. 11. 1988 - 2 C 17.88 
Personalvertretung 1989, S. 79 ff. 
(EÜ - Archiv PF 1/91) 

8. Beihilfe eines Zustellers zum Einbruch in sein Postamt 140 
BVerwG, Urt. v. 12. 4. 1989 - 1 D 120.87 
Dok. Berichte, Ausgabe B 1989, S. 168 
(EÜ - Archiv PF 1/91) 

20. Beraubung und Vernichtung von Briefsendungen . . 252 
BVerwG, Urt. v. 11. 4. 1989 - 1 D 75.88 
Dok. Berichte, Ausgabe B 1989, S. 181 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

27. Versagung der Genehmigung einer Nebentätigkeit 387 
BVerwG, Urt. v. 25. 1. 1990 - 2 C 10/89 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 141 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

29. Kein Anspruch eines Beamten auf Ausbringung von 
Planstellen und Beförderung 388 

BVerwG, Urt. vom 31. 5. 1990 - 2 C 16.89 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 241 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

33. Hehlerei an Beförderungsgut durch Postbeamten . . 388 
BVerwG Urt. v. 8. 5. 1990 - 1 D 46.89 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 208 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

35. Vorteilannahme durch Beamten 388 
BVerwG, Urt. v. 20. 2. 1990 - 1 D 25.89 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 154 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

41. Zum Begriff »hauptbemflich« im Besoldungsrecht 534 
BVerwG, Beschluß vom 11. 5. 1990 - 2 B 50/90 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 258 
(EÜ - Archiv PF 4/91) 

42. Verfall des Urlaubsanspruchs 534 
VGH Hessen, Urt. v. 6. 9. 1989 - 1 UE 3303/86 
Zeitschrift für Tarifrecht, 1990, S. 126 = ZDJ A 
9010-3960-6 
(EÜ - Archiv PF 4/91) 

6.3 Personalvertretungsrecht 

5. Zuständigkeit des Personalrats 140 
Bay VGH, Beschluß v. 25. 5. 1988 - Nr. 17 P 88.00377 
Personalvertretung 1989, S. 25 = ZDI A 8906-2027-8 
(EÜ - Archiv PF 1/91) 

13. Reisekostenvergütung für Personalrat 251 
BVerwG, Beschluß v. 14. 2. 1990 - 6 P 13/88 
Zeitschrift für Tarifrecht, 1990, S. 296 ff. = ZDJ A 
9012-4833-7 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

16. Mitbestimmung des Personalrats 252 
BAG, Urt. v. 12. 1. 1988 - 1 AZR 352/86 
Personalvertretung 1989, S. 17 = ZDI A 8906-2028-6 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

19. Entscheidung der Einigungsstelle 252 
BVerwG, Beschluß v. 20. 12. 1988 - 6 P 34.85 
Der Personalrat 1989, S. 49 = ZDI A 8909-2899-0 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

31. Mitbestimmung bei Vereinbarung von Einigungsver-
fahren 388 

BVerwG, Beschluß v. 14. 11. 1989 - 6 P 4/87 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 155 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

32. Mitbestimmung bei Befristung des Arbeitsverhältnisses 388 
BVerwG, Beschluß v. 15. 11. 1989 - 6 P 2.87 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 160 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

38. Fachzeitschrift für die Personalvertretung . . . . 534 
BVerwG, Beschluß v. 5. 10. 1989 - 6 P 10.88 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 146 
(EÜ - Archiv PF 4/91) 

39. Begriff der Dienststelle im Personalvertretungsrecht . 534 
BVerwG, Beschluß v. 18. 1. 1990 - 6 P 8.88 
Dok.Ber. Ausgabe B 1990, S. 174 
(EÜ - Archiv PF 4/91) 

40. Mitbestimmung bei Geschäfts verteilungsplan . . . 534 
OVG Münster, Beschluß v. 25. 10. 1989 - GL 63/86 -
Zeitschrift für Tarifrecht, 1990, S. 257 = ZDJ A 
9012-4830-2 
(EÜ - Archiv PF 4/91) 

6.4 Zivilrecht 

2. Schadensersatz wegen unterlassener Renovierung . . 140 
BGH, Urt. v. 19. 10. 1988 - VIII ZR 22/88 
Zeitschrift für Miet- u. Raumrecht 1989, S. 57 = ZDI A 
8906-1909-1 
(EÜ - Archiv PF 1/91) 

28. Telefonwerbung 387 
BGH, Urt. v. 8. 11. 1989 - 1 ZR 55/88 
Versicherungsrecht 1990, S. 634 = ZDJ A 9010-3847-2 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

30. Zugang einer Willenserklärung durch Btx . . . . 388 
OLG Köln, Urt. v. 1. 12. 1989 - 6 U 10/89 
Computer und Recht 1990, S. 323 = ZDJ A 9010-3779-4 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

34. Verkehrssicherungspflicht durch Grundstückseigen
tümer 388 

LG Krefeld, Urt. v. 16. 8. 1989 - 20106/89 
NJW Rechtspr.-Report 1990, S. 668 = ZDJ A 9010-3796-4 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

6.5 Arbeitsrecht 

7. Überstundenvergütung für Wahlvorstand . . . . 140 
BAG, Urt. v. 29. 6. 1988 - 7 AZR 651/87 
Der Personalrat 1989, S. 51 = ZDI A 8909-3016-1 
(EÜ - Archiv PF 1/91) 
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14. Kündigung wegen Unpünktlichkeit 252 
BAG, Urt. v. 17. 3. 1988 - 2 AZR 576/87 
Betrieb 1989, S. 329 = ZDI A 8909-2982-1 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

15. Urlaubsgewährung 252 
ArbG Marburg, Urt. v. 7. 12. 1987 - 2 Ca 438/87 
ArbR in Stichworten 1989, S. 33 = ZDI A 8907-2413-8 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

17. Sonderurlaub zur Kinderbetreuung 252 
BAG, Urt. v. 12. 1. 1989 - 8 AZR 251/88 
Betrieb 1989, S. 230 = ZDI A 8906-2011-1 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

21. Rauchverbot 252 
LAG Frankfurt am Main, Urt. v. 6. 7. 1989 - 9 Sa 1295/88 
Der Betrieb, 1990, S. 1193 = ZDJ A 9012-4819-1 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

36. Verspätete Krankmeldung 388 
BAG, Urt. v. 31. 8. 1989 - 2 AZR 13/89 
ArbR i. St. 1990, S. 65 = ZDJ A 9010-3964-9 
(EÜ - Archiv PF 3/91) 

37. Abmahnung in den Personalakten 534 
BAG, Urt. v. 16. 11. 1989 - 6 AZR 64/88 
ArbR i. St. 1990, S. 61 = ZDJ A 9010-3965-7 
(EÜ - Archiv PF 4/91) 

6.6 Verkehrsrecht 

9. Trunkenheit am Steuer außerhalb des Dienstes . . . 247 
BVerwG, Urteil vom 28. November 1989 - 1 D 16.89 
Dok. Ber. Ausgabe B 1990, S. 138 ff. 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

6.7 Strafrecht 

10. Diebstahl posteigenen Kraftstoffs durch beamteten 
Lastwagenfahrer 248 

BVerwG, Urteil vom 8. 2. 1989 - 1 D 66.88 
Dok. Ber. Ausgabe B 1989, S. 111 ff. 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 

11. Zugriff auf amtliche Gelder 249 
BVerwG, Urteil vom 9. Mai 1990 - 1 D 81.89 
Dok. Ber. Ausgabe B 1990, S. 221 ff. 
(EÜ - Archiv PF 2/91) 
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1 Ausgangslage 

1.1 Die Öffnung der Telekommunikationsmärkte durch die 
Postreform 

Die Postreform von 1989 hat den organisatorischen Aufbau 
der Deutschen Bundespost grundlegend verändert und die 
Möglichkeit der Bundespost, Dienstleistungen unternehme
risch auf Wettbewerbsmärkten anzubieten, erleichtert und er
weitert. Die organisatorische Trennung der politischen und 
hoheitlichen Aufgaben des Post- und Fernmeldewesens in der 
Hand des zuständigen Bundesministers von den unternehmeri
schen und betrieblichen Aufgaben der Unternehmen der Deut
schen Bundespost und die angestrebte »breite Öffnung des 
Marktes für mehr Wettbewerb« sind Elemente eines einheitli
chen Reformkonzepts.1 

Der sich technologisch und wirtschaftlich rapide entwickelnde 
Sektor der Telekommunikation steht im Vordergrund. Auf ihn 
besonders richtet sich auch die Politik der Europäischen Ge
meinschaften: »Die Stärkung des Telekommunikationsbe
reichs in der Gemeinschaft ist zu einer der wichtigsten Voraus
setzungen für die Vollendung des EG-weiten Marktes für Wa
ren und Dienstleistungen bis 1992 geworden.« 2 

Das Ziel der neuen Unternehmensverfassung der Deutschen 
Bundespost, durch eine unternehmenswirtschaftliche Weiter
entwicklung der Poststruktur die Versorgungsaufgabe der 
Bundespost zu gewährleisten und das Dienstangebot zu ver
bessern und den sich verändernden Bedingungen anzupassen, 
gilt allgemein. Es verpflichtet das Unternehmen Deutsche Bun
despost POSTDIENST und das Unternehmen Deutsche Bun
despost P O S T B A N K ebenso wie das Unternehmen Deutsche 
Bundespost T E L E K O M . Die Begründung des Gesetzentwurfs 
der Bundesregierung für das Poststrukturgesetz hat diese 
Grundlinie der Reform deutlich unterstrichen. Zu dem neuen, 
zukunftsorientierten Handlungsrahmen gehört danach u. a. 
ein größerer Freiraum für ein Handeln nach marktwirtschaftli
chen Prinzipien. Damit die Deutsche Bundespost auf dem 
Markt für Telekommunikationsdienstleistungen erfolgreich 
agieren und die Wachstumschancen — auch im gesamtwirt
schaftlichen Interesse — nutzen kann, müssen Rahmenbedin
gungen geschaffen werden, die die Anwendung der Grund
sätze und Methoden moderner Unternehmensführung zulas
sen. »Eine Leitung der Deutschen Bundespost nach den Maß
stäben der klassischen Verwaltung wird dem Unternehmens
charakter nicht gerecht.«3 

Eines der Werkzeuge, deren sich ein unternehmerisches Han
deln nach marktwirtschaftlichen Prinzipien bedient, ist die 
Gründung von Tochtergesellschaften und die Beteiligung an 
Kapitalgesellschaften, um so mit den Mitteln des Gesellschafts
rechts bestimmte Unternehmensaufgaben sachgerechter erfül
len zu können. 

1.2 Die Frage nach der Organisation und der Verhaltensregu
lierung des Leistungsangebots der Deutschen Bundespost 
T E L E K O M und der anderen Unternehmen 

Eine der mit der Postreform getroffenen Leitentscheidungen 
ist, daß bei Fernmeldediensten zukünftig grundsätzlich Wett
bewerb zwischen der Deutschen Bundespost T E L E K O M und 
privaten Anbietern bestehen soll. Das gilt nicht nur für diejeni
gen Bereiche, die durch die Zurücknahme des früher umfas

senden Fernmeldemonopols nunmehr von Gesetzes wegen 
dem Wettbewerb geöffnet worden sind (§ 1 Abs. 1 Gesetz über 
Fernmeldeanlagen — FAG). Es gilt auch für solche Dienste -
wie den Mobilfunk —, bei denen der Bund und davon abgelei
tet die Deutsche Bundespost T E L E K O M weiterhin über ein 
ausschließliches Recht verfügt (Übertragungswege, Funkanla
gen, Telefondienst; § 1 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 2 F A G in Ver
bindung mit § 1 Abs. 5 Satz 2 FAG) und Dritte nur unter der 
Voraussetzung zu einem Angebot in der Lage sind, daß ihnen 
der Bundesminister für Post und Telekommunikation eine Be
fugnis gemäß § 2 FAG verleiht. Soweit das geschieht, sollen -
vorbehaltlich des öffentlichen Auftrags der Deutschen Bundes
post T E L E K O M (§§ 1 Abs. 1 Satz 2,4 Abs. 1 Postverfassungs
gesetz — PostVerfG) — zwischen der Deutschen Bundespost 
T E L E K O M und den auf demselben Markt auftretenden priva
ten Anbietern chancengleiche Wettbewerbsbedingungen ge
währleistet sein. Auch wo das Netzmonopol nicht durch Ver
leihungen durchbrochen wird, muß die Deutsche Bundespost 
T E L E K O M Dritten, die Telekommunikationsdienstleistun
gen erbringen wollen, Übertragungswege diensteneutral be
reitstellen (§ 1 Abs. 4 Satz 1 FAG). 
Soweit die Deutsche Bundespost T E L E K O M Telekommuni
kationsdienstleistungen im Wettbewerb mit Privaten anbietet 
— sei es im Wettbewerbsbereich (freie Leistungen und Pflicht
leistungen), sei es im Monopolbereich nach einer Verleihung 
gemäß § 2 FAG —, stellt sich in besonderer Weise die Frage 
nach der Organisation und der Verhaltensregulierung des Lei
stungsangebots durch das öffentliche Unternehmen. Hier in
teressiert aus der Vielgestaltigkeit dieses Themas, ob das jewei
lige Leistungsangebot aus dem öffentlichen Unternehmen aus
gegliedert und in eine privatrechtliche Tochter- oder Beteili
gungsgesellschaft überführt werden darf. Diese Frage ist ein 
Unterfall der allgemeinen Fragestellung, ob und unter welchen 
Voraussetzungen ein Unternehmen der Deutschen Bundes
post Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform er
werben kann. Im Unternehmensbereich T E L E K O M ist zu
sätzlich klärungsbedürftig, ob eine derartige Tochter- oder Be
teiligungsgesellschaft, die im Monopolbereich, zum Beispiel 
beim D1 -Betrieb des Mobilfunks, in gleicher Weise wie ein pri
vater Anbieter auf eine Verleihung nach § 2 FAG angewiesen 
wäre, einer Regulierung ihres Marktverhaltens unterworfen 
werden kann. 
Ein Sonderproblem stellt die Frage des Eintritts der Deutschen 
Bundespost in Auslandsmärkte und der Erwerb von Beteiligun
gen an Unternehmen mit Sitz im Ausland dar. Die zunehmende 
Internationalisierung der Fernmeldemärkte läßt es wünschens
wert, wenn nicht geboten erscheinen, der Deutschen Bundes
post T E L E K O M die Chance zu geben, ihre Marktposition in-

1 E. Witte (Hrsg.): Neuordnung der Telekommunikation. Bericht der Regie
rungskommission Fernmeldewesen, 1987; Entwurf der Bundesregierung für 
das Poststrukturgesetz, BT-Drs 11/2854; Unterrichtung durch die Bundesre
gierung: Die Reform des Post- und Fernmeldewesens in der Bundesrepublik 
Deutschland. Konzeption der Bundesregierung zur Neuordnung des Tele
kommunikationsmarktes, BT-Drs 11/2855. 

2 Kommission der E G : Auf dem Wege zu einem wettbewerbsfähigen EG-weiten 
Telekommunikationsmarkt im Jahre 1992 — Zur Verwirklichung des Grün
buches über die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes für Telekommunika
tionsdienstleistungen und Telekommunikationsgeräte — , 9. 2. 1988. — Na
hezu wortgleich der erste Satz des Grünbuches vom 30.6. 1987 (BT-Drs 
11/930) selbst. 

3 Gesetzentwurf, a .a .O. , Begründung, Allgem. Teil, IV, BT-Drs 11/2854, 
S. 29 f. 
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ternatioraal zu sichern, mit anderen Fernmeldeverwaltungen zu 
kooperieren, Erfahrungen im Ausland zu sammeln und damit 
ihre Versorgungsaufgabe und ihre Wettbewerbsfähigkeit im 
Inland zu stützen. 
Da der Gesetzgeber die Befugnis der Unternehmen der Deut
schen Bundespost, Tochtergesellschaften zu gründen und Be
teiligungen zu erwerben oder zu veräußern, ausdrücklich aner
kannt hat (§ 23 Abs. 3 Nr. 6 PostVerfG), muß sich das Augen
merk auf die verfassungsrechtlichen Grenzen richten, die einer 
Beteiligungspolitik der Unternehmen gesetzt sind. Es ist zu 
prüfen, in welchen Märkten und in welchem Umfang die Deut
sche Bundespost, insbesondere die Deutsche Bundespost 
T E L E K O M befugt ist, zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe und 
vor allem zum Angebot von Telekommunikationsdienstlei
stungen sich an Unternehmen in privater Rechtsform als allei
niger Anteilseigner oder mit einem mehrheitlichen Anteilsei
gentum (Tochtergesellschaft) oder auch ohne beherrschenden 
Einfluß (50 v. H . oder weniger Beteiligungsbesitz) zu beteili
gen. Die verfassungsrechtlichen Grenzen ergeben sich im 
Hauptpunkt aus der Kompetenznorm des Artikels 87 Abs. 1 
Satz 1 G G , wonach die Bundespost in bundeseigener Verwal
tung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt wird. 
Die Beteiligungen der drei Unternehmen der Deutschen Bun
despost sind mit Stand vom 31. Dezember 1989 im Geschäfts
bericht 1989, herausgegeben vom Direktorium der Deutschen 
Bundespost, Seite 100, verzeichnet.4 

1.3 Rechtliche Maßstäbe 

Nach einem allgemeinen Grundsatz des Verwaltungsrechts 
dürfen sich der Staat und — im Rahmen ihres gesetzlichen 
Wirkungskreises — verselbständigte Verwaltungsträger zur 
Erledigung von Verwaltungsaufgaben der organisatorischen 
Gestaltungsmöglichkeiten des Privatrechts bedienen, soweit 
ihnen das nicht durch die Verfassung oder das Gesetz wegen 
der Eigenart des Betätigungsfeldes oder aus besonderem 
Grund verwehrt ist.5 

Die grundsätzliche Befugnis, Aufgaben öffentlicher Verwal
tung mit den organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten des 
Privatrechts zu erfüllen, steht auch dem Bund zu. Der Bund 
muß sich dabei in den Grenzen seiner Verwaltungszuständig
keit halten und die verfassungsrechtlichen Bindungen seiner 
Organisationsgewalt beachten (Artikel 87 ff. GG). 6 

Die bundesstaatlichen Kompetenzvorschriften des Grundge
setzes können nach einem heute allgemein anerkannten 
Grundsatz der Verfassungsauslegung auch einen Regelungs
gehalt haben, der sich auf die Ausübung der zugewiesenen 
Kompetenz bezieht und Festlegungen über die so zu erfüllende 
Aufgabe und die für die Aufgabenerfüllung zu wählende Or
ganisationsform der Verwaltung trifft. Die Kompetenznorm 
des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 G G weist einen derartigen Rege
lungsgehalt auf.7 

Nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen der Verwal
tungsorganisation bleibt eine privatrechtlich organisierte 
Handlungseinheit der Exekutive ein Teil der öffentlichen Ver
waltung. Die Exekutive muß ihre parlamentarische und finanz
wirtschaftliche Verantwortung auch im Rahmen ihrer Beteili
gung an einer Handelsgesellschaft sicherstellen. Die rechts
staatliche Gebundenheit öffentlicher Verwaltung bleibt für 

den Erwerb von Beteiligungen und die Ausübung der gesell
schaftsrechtlichen Befugnisse bestehen.8 

2 Postverfassungsrechtliche Prämissen 

2.1 Leitlinien der Unternehmenstätigkeit der Deutschen 
Bundespost 

2.1.1 Die Stellung der Deutschen Bundespost 

Das Postverfassungsgesetz hat die hoheitlichen und politi
schen Aufgaben des Post- und Fernmeldewesens von den un
ternehmerischen und betrieblichen Aufgaben geschieden. 
Diese Grundentscheidung der Postreform hat eine Verselb
ständigung der Deutschen Bundespost und ihrer drei Unter
nehmen gegenüber den Regelungs- und Aufsichtsbefugnissen 
des Bundesministers für Post und Telekommunikation hervor
gebracht. Die Verselbständigung der Deutschen Bundespost 
ist jedoch nicht in der Form verwirklicht, daß rechtsfähige Un
ternehmensträger entstanden wären. Das Gesetz hat eine ei
gengeartete öffentlich-rechtliche Unternehmensverfassung 
geschaffen. 
Die öffentlichen Unternehmen, in denen die drei »Teilberei
che« der Deutschen Bundespost organisatorisch in Erschei
nung treten, sind in Wahrnehmung des öffentlichen Auftrags 
der Deutschen Bundespost durch Vorstand und Aufsichtsrat 
nach den gesetzlichen Leitungsgrundsätzen zu führen. Dazu 
gehört, daß Infrastrukturdienste und die notwendige Infra
struktur im Sinne der öffentlichen Aufgabenstellung, insbeson
dere der Daseinsvorsorge, nach den Grundsätzen der Politik 
der Bundesrepublik Deutschland zu sichern und der Entwick
lung anzupassen sind. Die Dienste sind unter Berücksichtigung 
der Markterfordernisse entsprechend der wirtschaftlichen und 
technischen Entwicklung zu gestalten. In Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben beteiligen sich die Unternehmen am Wettbewerb 
(§§ 1,4 Abs. 1 PostVerfG). 

2.1.2 Die Aufsichts- und Steuerbefugnisse des Bundesmini
sters für Post und Telekommunikation 

Der Bundesminister für Post und Telekommunikation ist dafür 
verantwortlich, daß die Deutsche Bundespost nach den 

4 Siehe auch G. von der Heyden: Die Postbeteiligungsgesellschaften und ihr 
Unternehmensrecht, in: Archiv PF 1980, S. 218. 

5 E. Forsthoff: Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Allgem. Teil, 10. Auflage, 
1973, S. 509 ff.; H. H. Klein.Die Beteiligung des Staates am wirtschaftlichen 
Wettbewerb, 1968, S. 135 ff.; F. Ossenbühl: Daseinsvorsorge und Verwal
tungsprivatrecht, in: D Ö V 1971, S. 513; Wolff'IBachoj"IStoher^: Verwaltungs
recht II, 5. Auflage, 1987, § 104 a, Rdnr. 3; H. Maurer:Allgem. Verwaltungs
recht, 7. Auflage, 1990, § 3, Rdnr. 9. 

6 BVerfGE 63, S. 1/34, 40 f. — A. Dittmann: Bundeseigene Verwaltung durch 
Private? in: Verwaltung 8, 1979, 431; ders., Die Bundesverwaltung, 1983; 
D. Ehlers: Verwaltung in Privatrechtsform, 1984, S. 115 ff.; ders., Die wirt
schaftliche Betätigung der öffentlichen Hand in der Bundesrepublik Deutsch
land, in: JZ 1990, 1089; P. Lerche, in: M a u n z / D ü r i g , Grundgesetz, Artikel 86 
(1989), Rdnr. 49, 50, 60; W. Blümel; Verwaltungszuständigkeit , in: HStR, 
Bd. IV, 1990, § 101, Rdnr. 89. 

7 Th. Maunz/Die Privatisierung von Verkehrsbetrieben des Bundes in der Sicht 
des Grundgesetzes, in: Festschrift für Hans-Ulrich Scupin, 1983, S. 615; Ler-
che/Pestatozza: Die Deutsche Bundespost als Wettbewerber, 1985, S. 32 ff.; 
Schmidt-Aßmann/Fromm : Aufgaben und Organisation der Deutschen Bun
desbahn in verfassungsrechtlicher Sicht, 1986, S. 53 ff.; F. Ossenbühl:Staatli
ches Fernmeldemonopol als Verfassungsgebot? in: Festschrift für Rudolf Lu
kes, 1989, S. 525; B. Mayer: Die Bundespost: Wirtschaftsunternehmen oder 
Leistungsbehörde, 1990, S. 72 ff.;/*. Badura: Verwaltungskompetenz und Or
ganisationsrecht des Bundes (Art. 87 Abs. 1 GG) im Hinblick auf eine Beteili
gung an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, betrachtet am 
Beispiel der Postreform von 1989, in : Festschrift für Werner Lorenz, 1991. 

8 Wolff/Bachof/Stober, a. a. O. , § 104 a, Rdnr. 32. 
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Grundsätzen der Politik der Bundesrepublik Deutschland ge
leitet wird. Zur Wahrnehmung dieser Verantwortlichkeit ist er 
durch das Gesetz mit einer Reihe von Regelungs-, Entschei-
dungs- und Auf sich tsbefugnissen ausgestattet. Er führt die 
Rechtsauf sicht über die Unternehmen und wirkt durch Geneh
migungsvorbehalte gegenüber Beschlüssen des Aufsichtsrats 
unmittelbar an der Überwachung der Geschäftsführung der 
Unternehmen mit, insbesondere an der Gewährleistung der 
Leitungsgrundsätze des § 4 PostVerfG (§§ 25 Abs. 1 und 3,27, 
28 Abs. 1 PostVerfG). Der Genehmigung des Bundesministers 
für Post und Telekommunikation unterliegen Beschlüsse des 
Aufsichtsrates über die Gründung von Tochtergesellschaften, 
über die Bestimmungen über die Wirtschaftsführung des Un
ternehmens gemäß § 39 Abs. 2 PostVerfG und über die Festle
gung des Wirtschaftsplanes, damit auch die Kapitalaufwen
dungen für Beteiligungen (§ 23 Abs. 2 Nrn. 1, 5 und 6 Post
VerfG). Der Bundesminister für Post und Telekommunikation, 
trifft gegebenenfalls Maßnahmen zur Beseitigung von Wettbe
werbsverzerrungen (§ 37 Abs. 4 PostVerfG). Er kann zur 
Wahrnehmung seiner Befugnisse und Pflichten von Vorstand 
und Aufsichtsrat Auskünfte und Unterlagen verlangen sowie 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen veranlassen (§ 31 PostVerfG). 
Dem Bundesminister für Post und Telekommunikation obliegt 
schließlich die Festlegung der für die Entwicklung des Post-
und Fernmeldewesens notwendigen und zur Wahrung der 
Grundsätze der Politik der Bundesrepublik Deutschland be
deutsamen mittel- und langfristigen Ziele für die Unterneh
men, unter Berücksichtigung der öffentlichen Aufgabenstel
lung und der wirtschaftlichen Möglichkeiten jedes Unterneh
mens (§ 25 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 PostVerfG). 

2.1.3 Der Bundesminister für Post und Telekommunikation 
und die Deutsche Bundespost 

Durch die organisatorische Trennung der ministeriellen Lei
tungsebene von der Ebene unternehmerischer und betriebli
cher Verwaltungsführung und durch die Gliederung der Deut
schen Bundespost in drei miteinander verbundene Unterneh
men hat der Gesetzgeber im Rahmen des Artikels 87 Abs. 1 
Satz 1 G G von seiner organisationspolitischen Gestaltungs
freiheit Gebrauch gemacht, ohne die Einheit der »Bundespost« 
aufzuheben, der die Verwaltung des Post- und Fernmeldewe
sens obliegt. Die Unternehmen haben eine eigene Unterneh
menspolitik und Wirtschaftsführung, für die das Gesetz Lei
tungsgrundsätze und Grundsätze der Wirtschaftsführung auf
stellt (§§ 4, 37 PostVerfG). 
Die Deutsche Bundespost und die Unternehmen können im 
Rechtsverkehr unter ihrem Namen handeln, klagen und ver
klagt werden. Dies gilt auch im Verhältnis zum Bund und des
sen übrigen Sondervermögen, wenn und soweit die Inan
spruchnahme von Dienstleistungen des Post- und Fernmelde
wesens betroffen ist. Klagen zwischen den Unternehmen sind 
ausgeschlossen (§ 5 Abs. 1 PostVerfG). Ausgeschlossen sind 
auch gerichtliche Streitigkeiten zwischen der Deutschen Bun
despost oder den Unternehmen und dem Bundesminister für 
Post und Telekommunikation, bei denen es um die Aufgaben 
und Zuständigkeiten des Ministers ginge.9 

Die Begründung zu dem Gesetzentwurf unterstreicht, daß es 
verfassungsrechtlich nicht möglich sei, die Deutsche Bundes
post und ihre Unternehmen zu »eigenständigen Rechtspersön
lichkeiten« zu erheben. Das widerspräche Artikel 87 G G , »wo

nach die Bundespost in bundeseigener Verwaltung zu führen 
ist und mit dem Bund rechtlich identisch sein muß«. 
Die durch das Postverfassungsgesetz und — im Fall der Deut
schen Bundespost T E L E K O M — durch die Grundsatznorm 
des § 1 FAG geregelten Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Bundesminister für Post und Telekommunikation und den Un
ternehmen sind in dem Sinn nur verwaltungsinterner Natur, 
daß sie keine Rechtsverhältnisse zwischen zwei Rechtssubjek
ten begründen können. Die gesetzlichen Entscheidungskom
petenzen des Ministers gegenüber der Deutschen Bundespost 
und den Unternehmen sind ungeachtet ihrer rechtlichen Be
grenztheit im Rechtssinn nur Befugnisse verwaltungsinterner 
Leitung und Aufsicht. Die Handlungen und Erklärungen des 
Ministers gegenüber den Unternehmen sind mangels »Außen
wirkung« (§35 Verwaltungsverfahrensgesetz — VwVfG) 
keine Verwaltungsakte.10 

Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel über die Auslegung 
und Anwendung des Postverfassungsgesetzes und des Fern
meldeanlagengesetzes können einseitig durch Verwaltungs
vorschriften oder Verwaltungsanordnungen des Bundesmini
sters gegenüber der Deutschen Bundespost oder den Unter
nehmen behoben werden. 

2.2 Tochtergesellschaften und Beteiligungen 

2.2.1 Die rechtliche Bindung der Beteiligungspolitik der 
Unternehmen der Deutschen Bundespost 

Die unternehmerischen und betrieblichen Aufgaben des Post-
und Fernmeldewesens im nationalen und internationalen Be
reich obliegen in Wahrnehmung ihres öffentlichen Auftrags 
der Deutschen Bundespost und damit den öffentlichen Unter
nehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform, in die organisa
torisch die Deutsche Bundespost gegliedert ist. Die Gründung 
von Tochtergesellschaften sowie der Erwerb und die Veräuße
rung von Beteiligungen nach Maßgabe der Bestimmungen über 
die Wirtschaftsführung des Unternehmens (§ 23 Abs. 3 Nr. 5 
in Verbindung mit § 39 Abs. 2 PostVerfG) gehören zur Unter
nehmenspolitik. Die Wahl einer derartigen organisatorischen 
Gestaltung ist an die Leitungsgrundsätze des § 4 PostVerfG 
gebunden und unterliegt der Genehmigung duch den Bundes
minister für Post und Telekommunikation (§§ 28 Abs. 1, 23 
Abs. 3 Nr. 6 PostVerfG). Bei der Entscheidung über die Ge
nehmigung handelt der Bundesminister für Post und Telekom
munikation nicht nur rechtsaufsichtlich, sondern in Wahrneh
mung der ihm gesetzlich zugewiesenen politischen und hoheit
lichen Aufgaben und in Ausübung der Rechte des Bundes auf 
dem Gebiet des Fernmeldewesens (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Post
VerfG, § 1 Abs. 1, 2 und 4 Satz 2 FAG). 
Die Beteiligungspolitik der Unternehmen der Deutschen Bun
despost ist an die gesetzlichen Schranken gebunden, die sich 
postverfassungsrechtlich aus ihrem jeweiligen Wirkungskreis 
ergeben. Sie muß weiter das Haushaltsrecht11' das (deutsche 
und europäische) Wettbewerbsrecht und — im Fall der Deut
schen Bundespost T E L E K O M — das Fernmelderecht beach-

9 Diese Rechtslage wird in der Begründung des Gesetzentwurfs (a. a. O. , 
S. 39) ausdrücklich betont. 

10 / . Scherer, in: Internationh. Handbuch für Rundfunk und Fernsehen, 
1990/91, A 116 f. 

11 § § 6 5 ff. Posthaushaltsordnung vom 20. 6. 1986, BGBl I S. 1334 (siehe § 39 
Abs. 3 PostVerfG). 
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ten. Nach Erlaß der Bestimmungen über die Wirtschaftsfüh
rung der Unternehmen (vgl. §§ 23 Abs. 3 Nr. 5, 39 Abs. 2 Post
VerfG) sind auch diese anzuwenden. Schließlich ist die verfas
sungsrechtliche Grundsatznorm des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 
G G maßgeblich, die eine Ausgliederung von wesentlichen Ent
scheidungen und Dienstleistungen aus der bundeseigenen Ver
waltung des Post- und Fernmeldewesens nach Art und Maß be
grenzt. 

2.2.2 Der Genehmigungsvorbehalt zugunsten des Bundes
ministers für Post und Telekommunikation 

Bei der Ausübung des Genehmigungsrechts für ein konkretes 
Beteiligungsprojekt (§ 28 Abs. 1 in Verbindung mit § 23 Abs. 3 
Nr. 6 PostVerfG) hat der Bundesminister für Post und Tele
kommunikation die psotverfassungsrechtlichen und fernmel-
derechtlichen Anforderungen sowie die verfassungsrechtli
chen und wettbewerbsrechtlichen Schranken der Beteiligungs
politik der Deutschen Bundespost zu prüfen. Zu den danach 
entscheidungserheblichen Kriterien und abwägungswesentli
chen Belangen gehören auch die ordnungspolitischen Auswir
kungen. Von Bedeutung sind demnach die konkreten Randbe
dingungen, unter denen die Beteiligung erfolgen soll, der 
Zweck der Beteiligung, die Wettbewerbssituation auf dem je
weiligen Markt und die Frage, ob die betreffende Tätigkeit 
rechtlich dem Monopol- oder dem Wettbewerbsbereich der 
Deutschen Bundespost T E L E K O M zuzuordnen ist. 
Der Genehmigungsvorbehalt schließt die Ermächtigung für 
den Bundesminister für Post und Telekommunikation ein, die 
Einhaltung der rechtlichen Bindung der Beteiligungspolitik zu 
überwachen und im Gesamtrahmen des ministeriellen Amts
auftrags die Errichtung und Tätigkeit einer Tochtergesell
schaft und die Wahrnehmung von Beteiligungsrechten durch 
das Unternehmen zu steuern. Die Genehmigung kann versagt 
oder erteilt und mit Nebenbestimmungen (§ 36 VwVf G) verse
hen werden. Zu den durch eine mit der Genehmigung verbun
dene Auflage zu gewährleistenden Genehmigungsvorausset
zungen gehört es — wie noch darzulegen ist — auch, daß der 
beherrschende Einfluß des die Tochtergesellschaft gründen
den Unternehmens in dem gebotenen Umfang entsprechend 
der Gesellschaftsform jederzeit sichergestellt sein muß. Wei
terhin können durch derartige Auflagen Anforderungen und 
Genehmigungsvorbehalte für bestimmte wesentliche Entschei
dungen der Unternehmenspolitik, zum Beispiel über die Ände
rung des Unternehmensgegenstandes oder über die Gründung 
von Tochtergesellschaften durch das Beteiligungsunterneh
men, festgelegt werden. 
Die rechtlichen Wirkungen der Genehmigung beschränken 
sich auf die — verwaltungsinternen — Rechtsbeziehungen zu 
dem Unternehmen der Deutschen Bundespost. Öffentlich
rechtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Bundesminister 
für Post und Telekommunikation und der Beteiligungsgesell
schaft bestehen nach dem Postverfassungsgesetz nicht; sie 
können auch nicht durch die Genehmigung begründet werden. 
Im Rahmen des Genehmigungsvorbehalts für den Beschluß des 
Aufsichtsrates des Unternehmens und auch im Rahmen der 
sonstigen Leitungs- und Aufsichtsrechte ist der Bundesminister 
für Post und Telekommunikation in die Lage versetzt, die Un
ternehmenspolitik an einem Beteiligungskonzept auszurich
ten. Ein generelles Beteiligungskonzept des Bundesministers 
wäre im Interesse der Rechtsklarheit vielleicht wünschenswert. 

Es könnte sich allerdings nur auf die übergeordneten und ord
nungspolitischen Grundlinien beziehen. Ein derartiges Beteili
gungskonzept wird als ein Element der durch den Bundesmini
ster für Post und Telekommunikation gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 
PostVerfG festzulegenden politischen Zielvorgaben anzuse
hen sein (siehe auch § 34 Abs. 4 Nr. 1 PostVerfG). 

2.3 Die Deutsche Bundespost TELEKOM 

2.3.1 Doppelfunktion des Unternehmens: Gewährleistung 
der Übertragungswege für den Telekommunikations
verkehr und Angebot von Telekommunikationsdienst
leistungen 

Die Postreform hat die Deutsche Bundespost unter Ausschei
dung der dem Bundesminister für Post und Telekommunika
tion nunmehr allein zukommenden politischen und hoheitli
chen Aufgaben in drei verbundene öffentliche Unternehmen 
umgewandelt. Sie hat außerdem im Wege der Novellierung des 
Fernmeldeanlagengesetzes, insbesondere durch die Neufas
sung des § 1 FAG, den Telekommunikationsmarkt ordnungs
politisch umgestaltet (»breite Öffnung des Marktes für mehr 
Wettbewerb«). Diese organisatorischen und ordnungspoliti
schen Grundsatzentscheidungen haben die öffentliche Auf
gabe der Deutschen Bundespost verändert. 
Die betrieblichen und unternehmerischen Aufgaben der Deut
schen Bundespost T E L E K O M gliedern sich in zwei sachlich 
zusammenhängende, aber verschiedenartige Gebiete: 
1. Gewährleistung der technischen und betrieblichen Voraus

setzungen für das Angebot von Telekommunikations
dienstleistungen durch die Bereitstellung der Übertra
gungswege für die posteigenen Dienste und für das Dienste
angebot Dritter. Diese Aufgabe ist eingeschränkt, soweit 
allgemein oder im Einzelfall, besonders gemäß § 2 FAG, 
nicht posteigene Netze oder Fernmeldeanlagen zugelassen 
sind. Der offene Netzzugang für Dritte ist dadurch zu ge
währleisten, daß Übertragungswege bereitgestellt werden, 
zum Beispiel Mietleitungen; dies kann als ein eigenes 
Dienstangebot der Deutschen Bundespost T E L E K O M aus
gestaltet sein. 

2. Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen im Mo
nopol (Funkanlagen, Telefondienst) oder im Wettbewerb, 
gegebenenfalls als Pflichtleistung gemäß § 25 Abs. 2 Post
VerfG. In dieser Hinsicht haben die Regelungen des Fern
meldeanlagengesetzes aufgrund der Postreform im Kern ei
nen wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Charakter (beson
ders auffällig die Ermächtigung in § 1 a Abs. 2 FAG). 

Zusammenfassend kann von einer Doppelfunktion der Deut
schen Bundespost T E L E K O M gesprochen werden : Gewähr
leistung der Übertragungswege für den Telekommunikations
verkehr und Angebot von Telekommunikationsdienstleistun
gen. 

2.3.2 Zusammenwirken postverfassungsrechtlicher und fern-
melderechtlicher Regelungen 

Der Bundesminister für Post und Telekommunikation übt die 
in der Grundsatznorm des § 1 Abs. 1, 2 und 4 FAG bezeichne
ten Rechte des Bundes im Fernmeldewesen aus (§ 1 Abs. 1 
Satz 2 PostVerfG, § 1 Abs. 5 Satz 1 FAG). Die Befugnis zur 
Ausübung dieser Rechte wird auf die Deutsche Bundespost 
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T E L E K O M weiterübertragen, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben nach dem Postverfassungsgesetz erforderlich ist (§ 1 
Abs. 5 Satz 2 FAG). Der Bundesminister für Post und Tele
kommunikation hat durch Verwaltungsvorschrift vom 27. No
vember 1990 (Amtsblatt des Bundesministers für Post und Te
lekommunikation Nr. 95/1990 vom 13. 12. 1990, Seite 1887) 
eine Regelung über die Weiterübertragung der Befugnis zur 
Ausübung der dem Bund gemäß § 1 Abs. 1,2 und 4 FAG zuste
henden Rechte auf die Deutsche Bundespost T E L E K O M ge
troffen. 
Die der Deutschen Bundespost T E L E K O M gemäß § 1 Abs. 5 
Satz 2 FAG weiterübertragene Befugnis zur Ausübung der be
zeichneten Rechte des Bundes schließt nicht auch die Befugnis 
des Unternehmens ein, die Ausübung dieser Rechte einem an
deren Rechtsträger zu übertragen oder zu gestatten.12 Die 
Tochtergesellschaften der Deutschen Bundespost T E L E K O M 
wären somit, soweit sie Dienste anbieten würden, die nur auf 
Grund von Monopolrechten des Bundes dargeboten werden 
könnten — also insbesondere bei allen Funkdiensten, — auf 
Verleihungen gemäß § 2 FAG angewiesen. 
Damit stellt sich die Frage, welche Grenzen der Bundesmini
ster für Post und Telekommunikation bei einer Verleihung ge
mäß § 2 FAG im Hinblick auf die Gewährleistung der Versor
gungsaufgabe, im Hinblick auf die Sicherung der Ertragskraft 
und der Einnahmen der Deutschen Bundespost T E L E K O M 
(»fernmeldeökonomisch«) und im Hinblick auf die organisa
tionsrechtlichen Anforderungen an die Gestaltung des Fern
meldewesens zu beachten hat. Da aus diesen Grenzen der Ver
leihungsermächtigung folgt, daß Wettbewerb im Monopolbe
reich nur »im Randbereich« des Monopolrechts zugelassen 
werden darf, darf durch die Verleihung im Einzelfall weder 
versorgungspolitisch, noch fernmeldeökonomisch, noch orga
nisationsrechtlich eine Aushöhlung des Monopolrechts eintre
ten. Das gilt für Verleihungen an private Anbieter (»materielle 
Privatisierung«), ist aber auch bei der Verleihung an Unterneh
men in Privatrechtsform zu beachten, an denen sich die Deut
sche Bundespost T E L E K O M beteiligt (»formelle Privatisie
rung«). 
Der Betrieb eines Funkdienstes durch eine Tochtergesellschaft 
der Deutschen Bundespost T E L E K O M setzt somit postverfas
sungsrechtlich die Genehmigung des entsprechenden Be
schlusses des Aufsichtsrates durch den Bundesminister für Post 
und Telekommunikation (§§ 23 Abs. 3 Nr. 6, 28 Abs. 1 Post
VerfG) und fernmelderechtlich eine Verleihung der Errich-
tungs- und Betriebsbefugnis ebenfalls durch den Bundesmini
ster für Post und Telekommunikation (§ 2 FAG) voraus. Die 
Genehmigung wird dem Unternehmen Deutsche Bundespost 
T E L E K O M , die Verleihung wird der Tochtergesellschaft er
teilt. 
Die erforderlichen fernmelderechtlichen Bedingungen sind als 
Bestandteil der Verleihung festzulegen. Die aus versorgungs
politischen Gründen und sonst zur Sicherung der Leitungs
grundsätze des § 4 Abs. 1 PostVerfG erforderliche Maßgaben, 
zum Beispiel die Gewährleistung der flächendeckenden Bedie
nung,* sind sowohl bei der Genehmigung des Aufsichtsratsbe
schlusses als auch im Wege der Verleihungsbedingungen fest
zusetzen. Dabei wird vorausgesetzt, daß der Genehmigungs
vorbehalt des § 28 Abs. 1 PostVerfG eine Ermächtigung für 
postverfassungsrechtliche Regulierungsauflagen einschließt 
(§§ 1 Abs 1, 4 Abs. 1, 23 Abs. 1 PostVerfG). 

Die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung festzule
genden Rahmenvorschriften für die Inanspruchnahme der 
Dienstleistungen der Deutschen Bundespost T E L E K O M wür
den auch für solche Dienstleistungen gelten, die von dem Un
ternehmen mit Hilfe einer Tochtergesellschaft angeboten wer
den (§ 30 Abs. 1 PostVerfG). Vorschriften zum Schutz perso
nenbezogener Daten können gemäß § 24 a Abs. 2 FAG für die 
Tochtergesellschaft erlassen werden. 
Ob und mit welchem Inhalt die Bundesregierung von der Er
mächtigung Gebrauch macht, Rahmenvorschriften nach § 30 
Abs. 1 PostVerfG außerhalb des Monopolbereichs zu erlassen, 
wird davon abhängig zu machen sein, ob die grundsätzlichen 
Ziele einer Öffnung für den Wettbewerb und der selbständigen 
Unternehmenspolitik der Deutschen Bundespost T E L E K O M 
dadurch beeinträchtigt werden könnten. Überdies können die 
wesentlichen Strukturen der Pflichtleistungen und der Entgelt
regelungen schon durch die Rechtsverordnung nach § 25 
Abs. 2 PostVerfG festgelegt werden. 

3 Fernmelderechtliche Prämissen 

3.1 Die Rechte des Bundes und der Monopolbereich des 
Fernmeldewesens 

Das frühere umfassende Fernmeldemonopol des Bundes13 ist 
im Zuge der Postreform beseitigt worden. An die Stelle der ge
setzlichen Monopolbegründung ist die Ermächtigungsnorm 
des § 1 Abs. 1 Satz 1 FAG getreten, wonach dem Bund das 
Recht zusteht, Fernmeldeanlagen — Telegrafenanlagen für 
die Vermittlung von Nachrichten, Fernsprechanlagen und 
Funkanlagen — zu errichten und zu betreiben. Ein ausschließ
liches Recht des Bundes besteht nur fort für die Errichtung von 
Übertragungswegen einschließlich der zugehörigen Abschluß
einrichtungen (Netzmonopol), für die Errichtung und den Be
trieb von Funkanlagen14 und für das Betreiben von Fernmelde
anlagen, soweit es der Vermittlung von Sprache für andere 
dient (Telefondienstmonopol). 
Das Netzmonopol des Bundes, das der Gewährleistung der für 
den Telekommunikationsverkehr notwendigen Übertra
gungswege dient, bedeutet die Bestimmungsmacht des Bundes 
über die Planung, den Ausbau und die Unterhaltung der Über
tragungseinrichtungen der Telekommunikation.15 Übertra
gungswege im Sinne des § 1 Abs. 2 FAG sind Anlagenteile in 

12 Eine andere Frage ist es, ob der Bundesminister bei der Regelung der Weiter
übertragung der Ausübungsbefugnis eine derartige Möglichkeit zulassen 
kann. 

13 G. Wacke: Verleihung von Fernmeldeberechtigungen an Bundesbehörden, 
in: A ö R 80, 1955, S. 459; P. Badura: Das Verwaltungsmonopol, 1963, 
S. 202 ff.; A. Hesse: Die Verfassungsmäßigkeit des Fernmeldemonopols der 
Deutschen Bundespost 1984; A. Eidenmüller: Fernmeldehoheitsrecht und 
Grundgesetz, in: D Ö V 1985, S. 522; P. Lerche:Fernmeldemonopol und ge
setzgeberische Bewegungsfreiheit, in: Festschrift für Klaus Obermayer, 
1986, S. 75; E. Wiechert:Das Recht des Fernmeldewesens der Bundesrepu
blik Deutschland — Staatliche Aufgaben und private Betätigung im Fernmel
dewesen nach dem geltenden Recht, in: Jahrbuch der D B P 1986, 
S. 119/131 ff.; W. Schatzschneider: Fernmeldemonopol und Verfassungs
recht, in: M D R 1988, S. 529. 

14 Elektrische Fernmeldeeinrichtungen sowie elektrische Empfangseinrichtun
gen, bei denen die Übermittlung oder der Empfang von Nachrichten, Zei
chen, Bildern oder T ö n e n ohne Verbindungsleitungen oder unter Verwen
dung elektrischer, an einem Leiter entlang geführter Schwingungen stattfin
den kann (§ 1 Abs. 1 Satz 2 FAG). 

15 Vgl. BVerfGE 46, S. 120/140 ff. - Direktrufverordnung, wo auch die Ver
mittlungseinrichtungen noch zum Netzmonopol gerechnet werden (§ 1 a. F. 
FAG). 
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Form von Kabel- und Funkverbindungen mit ihren übertra
gungstechnischen Einrichtungen.16 Das ausschließliche Recht 
des Bundes, die Übertragungswege des Fernmeldewesens be
reitzustellen, soll die flächendeckende Versorgung und die Ta
rifeinheit im Raum sicherstellen und damit die funktionsfähige 
Infrastruktur des Telekommunikationsverkehrs — die reine 
diensteneutrale Transportfunktion — gewährleisten. 
Das ausschließliche Recht des Errichtens und Betreibens von 
Funkanlagen (§ 1 Abs. 2 FAG) ist unglücklich formuliert. Es 
bezeichnet — erstens — die hoheitliche Aufgabe und Befugnis 
der Frequenzverwaltung. Die Frequenzverwaltung ist ein Ge
genstand hoheitlicher Verwaltung, die allein Sache des Bun-
desministerss für Post und Telekommunikation ist und von 
vornherein nicht von der »Weiterübertragung« der Aus
übungsbefugnis gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 FAG erfaßt werden 
kann. Es handelt sich dabei, genau besehen, nicht um ein »aus
schließliches Recht« des Bundes in demselben Sinn, wie beim 
Netzmonopol und beim Telefondienstmonopol. 
Die Rechtszuweisung wiederholt — zweitens — in einer anla
genbezogenen Ausdrucksweise das Recht des Bundes, Über
tragungswege mit Hilfe von Funkanlagen herzustellen, das 
heißt das Netzmonopol. Insoweit kommt § 1 Abs. 5 Satz 2 
FAG zur Anwendung und kommt im Hinblick auf Dritte eine 
Verleihung gemäß § 2 FAG in Betracht. 
Das Alleinrecht des Bundes zum Errichten und zum Betrieb 
von Funkanlagen wird damit gerechtfertigt, daß wegen der 
Ungebundenheit der Funksignale und der damit zwangsläufig 
verbundenen Störungsmöglichkeiten eine besondere Regulie
rungskompetenz zur Gewährleistung des Funkverkehrs erfor
derlich ist.17 Das ausschließliche Recht des Bundes, den Tele
fondienst zu betreiben, hat neben der Versorgungsfunktion 
auch die wirtschaftliche Funktion, die Ertragsfähigkeit und die 
Einnahmen der Deutschen Bundespost T E L E K O M zu stützen 
und damit die ökonomische Basis der Deutschen Bundespost 
insgesamt zu erhalten. 
Es hat nicht mehr die Bedeutung, der Deutschen Bundespost 
T E L E K O M eine marktbeherrschende Stellung auf den Tele
kommunikationsmärkten zu verschaffen. 

3.2 Die Verleihung einer Befugnis zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Fernmeldeanlage im Monopolbereich des 
Bundes 

3.2.1 Der Verleihungsvorbehalt 

Das Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen durch 
Dritte in dem Bereich, für den ausschließliche Rechte des Bun
des im Fernmeldewesen bestehen, hat eine Verleihung der Be
fugnis zur Errichtung und zum Betrieb der dazu nötigen Fern
meldeanlagen zur Voraussetzung (§ 2 FAG). Das gilt auch für 
den Fall, daß die Deutsche Bundespost T E L E K O M ein derar
tiges Dienstangebot einer Beteiligungsgesellschaft überläßt. 
Die Beteiligungsgesellschaft bedarf — anders als die Deutsche 
Bundespost T E L E K O M selbst (siehe § 1 Abs. 5 Satz 2 FAG) -
einer Verleihung. 
Nicht das Telekommunikationsangebot in der Hand der Betei
ligungsgesellschaft, sondern die für dieses Angebot notwendi
gen — vom Fernmelderecht erfaßten — Voraussetzungen in 
Gestalt der Errichtung und des Betriebs von Fernmeldeanlagen 
sind Gegenstand der zu verleihenden Befugnis. Die durch die 
Verleihung ermöglichten Telekommunikationsdienstleistun

gen der Beteiligungsgesellschaft sind nicht mehr Gegenstand 
des Monopolbereichs des Fernmeldewesens.18 

3.2.2 Schranken der Verleihungsbefugnis zum Schutz der 
Monopolrechte des Bundes gegen Aushöhlung 

Aufgrund der Verleihung ist nach deren Zulassungs- und Re
gelungsgehalt auch in dem gesetzlich bestimmten Monopolbe
reich ein nicht unmittelbar durch die Deutsche Bundespost 
T E L E K O M bewirktes Angebot möglich, gegebenenfalls im 
Wettbewerb mit privaten Anbietern, die ebenfalls entspre
chende Befugnisse gemäß § 2 F A G verliehen erhalten haben. 
Die Öffnung des Monopols für ein nicht unmittelbar durch die 
Deutsche Bundespost T E L E K O M bewirktes Angebot findet 
dort ihre Grenze, wo sie die Alleinrechte des Bundes und die 
Befugnis der Deutschen Bundespost T E L E K O M zur Aus
übung dieser Rechte wirtschaftlich aushöhlen und so den In
frastrukturauftrag der Deutschen Bundespost T E L E K O M ge
fährden würde. Im Fall der Mobilfunk- und der Satellitenfunk
dienste dürfte die Gefahr einer derartigen Beeinträchtigung 
nach den gegenwärtig überschaubaren Verhältnissen fernlie
gen, weil sie zum Randbereich der Monopole gehören. 
Die Postreform hat mit der Öffnung der Telekommunika
tionsmärkte für den Wettbewerb die bisher rein fernmelde
rechtliche Zielsetzung der Verleihungsermächtigung des § 2 
FAG modifiziert. Die neue ordnungspolitische Entscheidung, 
die der Postreform und der gesetzlichen Neuregelung zugrun
deliegt ( §§1 ,4 PostVerfG, § 1 FAG), hat die ökonomische 
Funktion der dem Bund im Fernmeldewesen zustehenden Mo
nopolrechte schärfer zur Geltung gebracht. Das gilt insbeson
dere für die erweiterte Möglichkeit, Wettbewerb auf der 
Grundlage von Nutzungsrechten zuzulassen, die für den 
Netzzugang oder durch Verleihung nach § 2 FAG begründet 
werden. Zu den öffentlichen Belangen, die der Bundesminister 
für Post- und Telekommunikation bei der Entscheidung über 
eine fernmelderechtliche Verleihung zu berücksichtigen und 
abzuwägen hat, gehören demnach auch ordnungspolitische 
Kriterien, die Sicherung chancengleichen Wettbewerbs und 
die Förderung von Innovationen im Bereich des Fernmeldewe
sens.19 

Mangels näherer gesetzlicher Regelung kann die Befugnis des 
Bundesministers für Post und Telekommunikation, Betriebs
rechte an Dritte zu verleihen, nicht auch Ziele der Investitions
und sonstigen Wirtschaftslenkung einschließen. Angesichts 
der auf das Post- und Fernmeldewesen beschränkten Verwal
tungskompetenz des Bundes dürfen die Ermessensgründe in
haltlich nicht aus dem Sachzusammenhang mit dem Fernmel
dewesen — Ordnung des Telekommunikationsmarktes bei Be
teiligung eines Diensteangebotes der Deutschen Bundespost 
T E L E K O M - gelöst werdend 

16 Entwurf der Bundesregierung für das Poststrukturgesetz, Begründung, Be
sonderer Teil, zu Artikel 3, zu Nummer 1 a, S. 60. 

17 / . Scherer :\n : Internationales Handbuch, a. a. O. , A 161. 
18 D e m g e m ä ß kommt auch eine Beschlußfassung des Aufsichtsrats der Deut

schen Bundespost T E L E K O M über die Leistungsentgelte (§ 23 Abs. 3 Nr. 4 
PostVerfG) nicht in Betracht. 

19 In der Erläuterung der Bundesregierung zu ihrer Konzeption zur Neuord
nung des Telekommunikationsmarktes war für die Mobilfunkkommunika
tion postuliert worden, das Verleihungsermessen des Ministers enger auf die 
Zielsetzung der Förderung des Wettbewerbs zu verpflichten (BT-Drs 
11/2855, S. 27). 

20 Siehe BVerfG 78, S. 374/386 f. - Annexkompetenz für die Wahrung der öf
fentlichen Sicherheit und Ordnung im Fernmeldeverkehr. 
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3.2.3 Rechtliche Bedeutung der Verleihung und Reichweite 
der implizierten Regulierungsermächtigung 

Die Verleihung nach § 2 FAG ist ein im Ermessen des Bundes
ministers für Post und Telekommunikation oder der von ihm 
dazu ermächtigten Behörde stehender Verwaltungsakt. Das 
Ermessen ist pflichtgemäß auszuüben und den Direktiven un
terworfen, die sich aus dem Postverfassungsrecht und dem 
Fernmelderecht für die Entscheidungsvollmacht der Regulie
rungsbehörde ergeben. Zu diesen gesetzlichen Ermessensdi
rektiven gehören auch die unternehmerischen und betriebli
chen Interessen der Deutschen Bundespost T E L E K O M . 2 1 Die 
Verleihung unterliegt den allgemeinen Vorschriften des Ver
waltungsverfahrensgesetzes, soweit nicht im Fernmelderecht 
eine abschließende Regelung getroffen ist.22 Die Entscheidung 
über die Erteilung oder Versagung der Verleihung ist hoheitli
che Ausübung öffentlicher Verwaltung. Es handelt sich dabei 
nicht um Teilnahme am Wettbewerb, so daß eine Anwendung 
des (nationalen) Wettbewerbsrechts ausscheidet (§98 Abs. 1 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen — GWB). 2 3 Bin
dungen, die sich aus dem Gemeinschaftsrecht auch für hoheit
liches Handeln ergeben können, sind zu beachten (Artikel 90, 
100 a Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft - EWGV). 
Nach Ermessen ist auch von der Ermächtigung Gebrauch zu 
machen, der Verleihung »Bedingungen« hinzuzufügen (§ 2 
Abs. 2 FAG). Das bedeutet die Befugnis, die Verleihung durch 
Nebenbestimmungen auszugestalten und zu beschränken 
(§ 36 VwVfG). Diese Befugnis dient dazu, die vom Bundesmi
nister für Post und Telekommunikation nach dem Fernmelde
anlagengesetz und dem Postverfassungsgesetz zu wahrenden 
öffentlichen Interessen auch dann zu sichern, wenn die Errich
tung und der Betrieb von Funkanlagen durch Nutzer außer
halb der Deutschen Bundespost T E L E K O M und ein Telekom
munikationsangebot unter Durchbrechung des Übertragungs
wege- und des Telefondienstmonopols zugelassen wird. Da 
der Bundesminister für Post und Telekommunikation bei der 
Entscheidung über die Verleihung an die gesetzlichen Grund
sätze und Verpflichtungen gebunden ist, die für das Fernmel
dewesen maßgeblich sind, können die Verleihungsbedingun
gen alle dazu erforderlichen Bestimmungen enthalten. Die da
nach mögliche Verhaltensregulierung der Beteiligungsgesell
schaften kann, falls in dem betroffenen Markt erforderlich, 
auch Auflagen zur Gewährleistung eines chancengleichen und 
funktionsfähigen Wettbewerbs einschließen. 

Die Verleihung kann auch unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
erteilt werden. Der für die Beifügung eines Widerrufsvorbe
halts notwendige sachliche Grund liegt darin, daß Änderungen 
in den technischen Möglichkeiten und des Funkbedarfs im In
teresse eines geordneten Funkbetriebs jederzeit eine Anpas
sung und damit einen Eingriff in bestehende Verhältnisse er
fordern können. 2 4 Die Ausübung des Widerrufsvorbehalts im 
Einzelfall bleibt an die rechtsstaatlichen Grundsätze des Ver
trauensschutzes und der Planungssicherheit gebunden. 

Die Verleihung mit ihren Bedingungen führt zu einer öffent
lich-rechtlichen Bindung der Töchtergesellschaft. Daneben 
muß sichergestellt werden, daß die Deutsche Bundespost 
T E L E K O M ihre Rechte aus der Beteiligung an der Tochterge
sellschaft in einer Weise wahrnimmt, die den Verleihungsbe
dingungen entspricht. Das ist dadurch möglich, daß die Ge

nehmigung des Aufsichtsratsbeschlusses, mit der die Deutsche 
Bundespost T E L E K O M die Tochtergesellschaft gründet (§28 
Abs. 1 in Verbindung mit § 23 Abs. 2 Nr. 6 PostVerfG), Ne
benbestimmungen enthält, welche diese Bedingungen gewähr
leisten. Der ministerielle Genehmigungsvorbehalt schließt eine 
Ermächtigung zu Regulierungsauflagen ein, soweit die hoheit
lich wahrzunehmende Verantwortlichkeit des Bundesmini
sters für Post und Telekommunikation für das Leistungsange
bot der Deutschen Bundespost reicht.25 

3.3 Wirtschaftsverwaltungsrechtliche Dimension der Verlei
hungsermächtigung 

Die Beseitigung des Fernmeldemonöpols des Bundes und die 
wirtschaftsverwaltungsrechtliche Weiterbildung des Fernmel
derechts durch die Postreform haben das rechtliche Instrument 
der Verleihung verändert. Die gesetzliche Ermächtigung des 
§ 2 FAG gibt dem Bundesminister für Post und Telekommuni
kation eine Regulierungsbefugnis und auch ein Planungs- und 
Zuteilungsermessen, das die Dimension einer wirtschaftspoli
tischen Gestaltungsfreiheit mit ordnungspolitischer Ausrich
tung annehmen kann; in dieser Hinsicht kann der Entschei
dungsbereich der politischen Zielvorgaben im Sinne des § 25 
Abs. 1 Satz 2 PostVerfG erreicht werden. Die Entscheidung 
über die Verleihung und ihre Bedingungen setzt eine Abwä
gung der berührten öffentlichen und privaten Belange nach 
den Direktiven des Postverfassungsgesetzes (besonders § 4 
PostVerfG) und der Grundsatznorm des § 1 FAG voraus; sie 
beschränkt sich nicht auf die Sicherung der im engeren Sinn 
fernmelderechtlichen Belange der »Gründe des Funkverkehrs« 
und der »Betriebsinteressen der Deutschen Bundespost T E L E 
KOM« (siehe § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 FAG). 

Die dem Bundesminister für Post und Telekommunikation 
durch § 2 FAG erteilte Ermächtigung, die Befugnis zur Errich
tung und zum Betrieb einzelner Fernmeldeanlagen zu verlei
hen und dabei die Bedingungen und Kosten für die Verleihung 
und Ausübung der zugewiesenen Rechte festzusetzen, dient 
nunmehr neben der Sicherung der Übertragungswege des 
Fernmeldewesens auch der Ordnung des Telekommunika-
tionsdjenstangebots, einschließlich des Schutzes des Telefon
dienstmonopols. Sie ist insoweit eine Planungs- und Regulie
rungsermächtigung für den Telekommunikationsverkehr und 
mittelbar für den Wettbewerb auf den Telekommunikations
märkten. Daß sich dem Gesetz — außer für Elektrizitätsver
sorgungsunternehmen und für Satellitenfunkanlagen, die zur 
Übermittlung von Daten niedriger Bitraten bestimmt sind — 
keine ausdrücklichen Kriterien für die Ausübung der Verlei
hungsbefugnis entnehmen lassen, setzt dieser Ermächtigung 
angesichts der erweiterten Bedeutung und Funktion rechts
staatliche Grenzen. 

21 Für die Rechtslage vor der Postreform: BVerwGE 28, S. 278; BVerwG Ar
chiv PF 1976, S. 582 mit Anm. Klingler. 

22 Nur für die Tätigkeit der Behörden der Deutschen Bundespost im Rahmen 
der Benutzung der Einrichtungen des Post- und Fernmeldewesens gilt das 
Verwaltungsverfahrensgesetz nicht (§ 2 Abs. 3 Nr. 4VwVfG). 

23 O L G München, Urteil vom 11. 11. 1982, Archiv PF 1983,HeftNr. 3. 
24 O V G Münster, Urteil vom 28. 5. 1968, in: Wiechert/Schmidt: Fernmelde

recht. Entscheidungen, 2.02 Nr. 14. 
25 Siehe oben unter 2.2.2. 
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4 Verfassungsrechtliche Bindung der Organisationsge
walt des Bundesministers für Post und Telekommunika
tion und der Unternehmen der Deutschen Bundespost 

4.1 Die organisationsrechtliche Grundsatznorm des Arti
kels 87 Abs. 1 Satz 1 G G sichert die parlamentarische 
Verantwortlichkeit des Bundesministers für Post und 
Telekommunikation und gewährleistet die leistungs
staatliche Versorgungsaufgabe der Deutschen Bundes
post. 

4.1.1 Kompetenznorm und Grundsatznorm 

Auf Grund der Verfassungsvorschrift des Artikels 87 Abs. 1 
Satz 1 G G wird die Bundespost in bundeseigener Verwaltung 
mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt. Damit ist dem 
Bund im Rahmen der bundesstaatlichen Kompetenzordnung 
eine bestimmte Aufgabe öffentlicher Verwaltung zugewiesen 
und weiter gestattet, die zur Erfüllung dieser Aufgabe notwen
digen Behörden und Stellen zu errichten, und zwar in der Or
ganisationsform der »bundeseigenen Verwaltung mit eigenem 
Verwaltungsunterbau«. Die Bundespost mit den von ihr wahr
zunehmenden Aufgaben des Post- und Fernmeldewesens (Ar
tikel 73 Nr. 7 GG) gehört demgemäß zur obligatorischen Bun
desverwaltung. Das Grundgesetz »bestimmt« (siehe Artikel 83 
GG) , daß dieser Zweig der Bundesverwaltung in der angegebe
nen Organisationsform bestehen soll, und überläßt es nicht 
dem politischen Ermessen des Gesetzgebers, ob er einen derar
tigen Zweig bundeseigener Verwaltung einrichten will. Die 
Kompetenznorm des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 G G enthält da
mit von vornherein einen über die bloße Kompetenzzuweisung 
hinausgehenden Regelungsgehalt. 

Der über die Kompetenzzuweisung hinausgehende, aber mit 
der Kompetenznorm verbundene Regelungsgehalt hat den 
Charakter einer Grundsatznorm. Als Grundsatznorm be
stimmt Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G , daß die »Bundespost« in 
der Organisationsform der bundeseigenen Verwaltung mit ei
genem Verwaltungsunterbau zu führen ist, und daß es sich bei 
dem Post- und Fernmeldewesen um eine Staatsaufgabe han
delt, die der Bund als Verwaltungsträger durch die Bundespost 
zu erfüllen hat. Die im Ausgangspunkt kompetenzrechtliche 
Grundsatznorm, die Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G zu entneh
men ist, hat mithin einen organisatorischen und einen materiel
len Charakter.26 

Aus der Entstehungsgeschichte des Artikels 87 G G läßt sich 
entnehmen, daß die Bundespost — kompetenzrechtlich — 
Bundesverwaltung sein sollte und daß sie — organisatorisch — 
als »einheitliche Verkehrsanstalt« des Bundes und Teil der 
bundeseigenen Verwaltung geführt werden sollte. Mit der 
Kompetenznorm war somit nach der Vorstellung des Verfas
sungsgebers die Festlegung verbunden, die Bundespost als 
nichtrechtsfähigen Teil der Bundesverwaltung zu organisieren 
und damit rechtlich selbständige Organisationsformen des öf
fentlichen Rechts ebenso auszuschließen wie eine Verselbstän
digung in Gestalt einer juristischen Person des Privatrechts.27 

Dies bestätigt für den Fall der Bundespost die grundsätzliche 
Auffassung, daß Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G eine Verfas
sungsnorm ist, die nicht nur eine bundesstaatsrechtliche Kom
petenzzuweisung enthält, sondern darüber hinaus eine organi
satorische Regelung für die institutionelle Ausgestaltung der 
Bundesverwaltung trifft. 

4.1.2 Grundgedanke des in Artikel 8 7 Abs. 1 Satz 1 G G 
festgelegten Organisationsvorbehalts 

Die Organisationsgewalt des Gesetzgebers und — im Rahmen 
des Gesetzes — von Regierung und Verwaltung sieht sich 
durch die organisatorische Grundsatznorm des Artikels 87 
Abs. 1 Satz 1 G G gebunden. Diese verfassungsrechtliche Bin
dung ist hier nur für die Frage einer Ausgliederung von Ver
waltungsaufgaben der Bundespost in der Form der Errichtung 
von Tochtergesellschaften und des Erwerbs von Beteiligungen 
zu betrachten. 
Für die Auslegung der Vorschrift ist deren Grundgedanke her
anzuziehen. Der Grundgedanke ist — jenseits der kompetenz
rechtlichen Festlegung — ein doppelter: Artikel 87 Abs. 1 
Satz 1 G G ist eine organisatorische Grundsatznorm zur Siche
rung der parlamentarischen Verantwortlichkeit des zuständi
gen Bundesministers (Artikel 65 Satz 2 GG) und zur Gewähr
leistung der leistungsstaatlichen Versorgungsaufgabe der Bun
despost. In beiden Richtungen werden die organisatorischen 
Gestaltungsformen des öffentlichen Rechts und der unmittel
baren Staatsverwaltung als wirksame Vorkehrung angesehen. 
Mit der Kennzeichnung »bundeseigene Verwaltung« wird der 
Verwaltungstyp der Bundesverwaltung benannt, bei dem der 
Bund die Bundesgesetze durch Behörden und sonstige Stellen 
ausführt, die organisatorische Einheiten des Staates sind, das 
heißt Organe des Bundes oder dem Bund unmittelbar zugeord
net sind. Die bundeseigene Verwaltung ist die unmittelbare 
Staatsverwaltung des Bundes, im Unterschied zu der Bundes
verwaltung mit Hilfe von Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts (Artikel 86, 87, Abs. 3 GG) . 2 8 

Die Festlegung des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 G G , daß die Bun
despost in bundeseigener Verwaltung (mit eigenem Verwal
tungsunterbau) zu führen ist, setzt somit der Möglichkeit eine 
Schranke, die dieser Organisationsform vorbehaltenen Aufga
ben und Bereiche im ganzen oder im wesentlichen aus der bun
deseigenen Verwaltung auszugliedern und der Verwaltung 
durch Einrichtung der mittelbaren Bundesverwaltung (bun
desunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentli
chen Rechts) oder mit Hilfe privatrechtlicher Beteiligungsge
sellschaften zu überlassen. Die Verfassungsnorm steht mithin 
der Gestaltung im Wege, »Kernbereiche« des Post- und Fern
meldewesens in Ausgliederung aus der »Bundespost« in Toch
tergesellschaften zu überführen oder sonstigen Beteiligungs
gesellschaften zu überlassen.2 9 

Der Grundgedanke des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 G G zeigt an, 
daß die organisatorische Festlegung auf die bundeseigene Ver
waltung die durch diese Verwaltungsform erreichbare unmit
telbare Einwirkung des Staates, das heißt der in ihrer Spitze 
parlamentarisch verantwortlichen Exekutive des Bundes im je
weiligen Ressort, zu gewährleisten hat. Daraus folgt weiter, 
daß eine Ausgliederung von Verwaltungsaufgaben, soweit sie 
überhaupt zulässig ist, das heißt nicht die Bundespost insge-

26 Siehe oben unter 1.3. 
27 B. Mayer.Die Bundespost: Wirtschaftsunternehmen oder Leistungsbehörde, 

1990,S. 56 ff., 71. 
28 P. Lerche.'m: M a u n z / D ü r i g , Grundgesetz, Artikel 83 (1983), Rdnr. 13, 23, 

und Art. 86 (1989), Rdnr. 6 ff.; W. Blümel: Verwaltungszuständigkeit , in: 
HStR, Bd. IV, 1990, § 1 0 1 , Rdnr. 77; P. Badura: Bundesverwaltung, in: 
EvStL, 3. Auflage, 1987, Spalte 365/371. — Abweichende Auffassung 
B. Mayer,*, a. 0 . ,S. 77 ff., in Überspannung sprachlicher Auslegungsmittel. 

29 Fußnotentext auf der nächsten Seite 
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samt oder einen »Kernbereich« des Post- und Fernmeldewe
sens betrifft, einen sachlichen Grund haben und eine hinrei
chende, nicht nur auf eine Rechtsaufsicht beschränkte Einwir
kungsmöglichkeit der in bundeseigener Verwaltung geführten 
Bundespost — Bundesminister für Post und Telekommunika
tion und zuständiges Unternehmen der Deutschen Bundespost 
— sicherstellen muß. 
Die durch das Anteilsrecht an der Beteiligungsgesellschaft zu 
vermittelnde hinreichende Einwirkungsmöglichkeit der Bun
despost ist ein Erfordernis für den Fall einer sonst zulässigen 
Ausgliederung oder Beteiligung. Es ist jedoch nicht die zen
trale Zulässigkeitsvoraussetzung, bei deren Vorliegen es auf 
die Rechtsform nicht mehr ankäme, so daß eine gegenständli
che Grenze der Verselbständigung von Verwaltungsaufgaben 
nicht zu beachten wäre. 3 0 Durch Ajrtikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G 
wird organisationsrechtlich festgelegt, daß die für notwendig 
gehaltenen Einwirkungen des Staates auf die Erfüllung der be
zeichneten Verwaltungsaufgaben gerade in der Verwaltungs
form der bundeseigenen Verwaltung stattzufinden haben, die 
eine spezifische und unmittelbare Steuerungsmöglichkeit si
chert.31 

Auf der anderen Seite ist Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G eine or
ganisatorische Grundsatznorm, nicht aber eine absolute 
Schranke, die lediglich für atypische Funktionen oder bloße 
Hilfs- und Nebenaufgaben eine Ausgliederung in privatrecht
lichen Organisationsformen zuließe. 3 2 

Zusammenfassend ergibt sich, daß es verfassungsrechtlich zu
lässig ist, für die Wahrnehmung unternehmerischer und be
trieblicher Aufgaben eines Unternehmens der Deutschen Bun
despost, auch für die organisatorische Verselbständigung ein
zelner Diensteangebote, Beteiligungen zu erwerben und 
Tochtergesellschaften zu errichten, sofern der »Kernbereich« 
des Post- und Fernmeldewesens in bundeseigener Verwaltung 
bleibt, sofern für die Ausgliederung ein sachlicher Grund gege
ben ist und sofern — bei der Überlassung eines Diensteange
bots an die Beteiligungsgesellschaft — der bestimmende Ein
fluß der »Bundespost« im Sinne des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 
G G auf die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft gewähr
leistet ist. 

4.1.3 »Kernbereich« des Post- und Fernmeldewesens als 
Schranke der organisatorischen Gestaltungsfreiheit der 
Deutschen Bundespost 

Die organisatorische Gestaltungsfreiheit des Bundes für die in
stitutionelle Ordnung der Ausführung der Bundesgesetze 
wird, wie gezeigt, durch Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G be
schränkt, jedoch nicht aufgehoben. Die Verfassungsnorm sta
tuiert einen Grundsatz; sie regelt nicht alle Einzelheiten orga
nisatorischer Ausgestaltung. Den zuständigen Organen ver
bleibt »ein weiter Spielraum« bei der organisatorischen Ausge
staltung der bezeichneten Verwaltungsarten, der »allgemein 
und im Einzelfall« besteht. »Eines weiten Spielraums bei der 
organisatorischen Ausgestaltung der Verwaltung bedarf es, um 
den — verschiedenartigen und sich ständig wandelnden — or
ganisatorischen Erfordernissen Rechnung tragen und damit 
eine wirkungsvolle und leistungsfähige Verwaltung gewährlei
sten zu können.« 3 3 

Der Entfaltungsraum dieses Organisationsermessens wird in 
dem hier interessierenden Fall durch Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 
G G begrenzt und bestimmt. Die Frage, welche organisatori

schen Gestaltungen danach überhaupt in Betracht gezogen 
werden dürfen und wie im Einzelfall vorzugehen ist, wird aus 
der Sachaufgabe zu beantworten sein, die Gegenstand der 
bundeseigenen Verwaltung ist und bleiben muß. Die Antwort 
wird für die hoheitlichen Verwaltungszweige des Auswärtigen 
Dienstes und der Bundesfinanzverwaltung anders ausfallen als 
für die beiden großen Verkehrs- und Leistungsverwaltungen 
der Bundeseisenbahnen und der Bundespost.34 Die »Staatlich
keit« oder »Staatsnähe« des Post- und Fernmeldewesens35 und 
die organisatorisch gesicherte Einwirkungsmöglichkeit der 
»Bundespost« auf die Erfüllung der Versorgungsaufgabe nach 
leistungsverwaltungsrechtlichen Grundsätzen 3 6 sind die zen
tralen Festlegungen, die aus Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G abzu
leiten sind. Nach diesen Kriterien sind bestimmte Bereiche des 
Post- und Fernmeldewesens nicht ausgliederungsfähig. Der 
ausgliederungsfeste »Kernbereich« ist dienstebezogen und 
nach Erfordernissen des öffentlichen Interesses zu bestimmen, 
das heißt im Hinblick auf die Versorgungsaufgabe der Bundes-

29 A. Dittmann: Bundeseigene Verwaltung durch Private? in: Verwaltung 8, 
1979, S. 431; D. Ehlers: Verwaltung in Privatrechtsform, 1984, S. 115 ff.; 
G Püttner: Die öffentlichen Unternehmen, 1985, S. 86 f.; P. Lerche: Fern
meldemonopol und gesetzgeberische Bewegungsfreiheit, in: Festschrift für 
Klaus Obermayer, 1986, S. 75/82 f.; ders., in: M a u n z / D ü r i g , a .a .O. , 
Rdnr. 18, 28, 41, 60 ff., 73, 74; Schmidt-Aßmann/Fromm:Aufgaben und Or
ganisation der Deutschen Bundesbahn in verfassungsrechtlicher Sicht, 1986, 
S. 99 ff.; Plagmann/Bachmann: Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer 
privatrechtlichen Organisation der Deutschen Bundespost, in: D Ö V 1987, 
S. 807; W.Krebs: Verwaltungsorganisation, HStR, Bd. III, 1988, 
S. 567/600 ff.; U.Steiner: Verkehr und Post, HStR, Bd. III, 1988, 
S. 1087/1096 f., 1118; / \ Ossenhühl:Staatliches Fernmeldemonopol als Ver
fassungsgebot? in: Festschrift für Rudolf Lukes, 1989, S. 525/532 f.; 
W. Schatzschneider.Die Neustrukturierungdes Post- und Fernmeldewesens, 
in: NJW 1989, S. 2371/2372; W. Blümel: Verwaltungszuständigkeit , in: 
HStR, Bd. IV, 1990, § 101, Rdnr. 89. 

30 So B. Mayer: Die Bedeutung des Artikels 87 G G für die Organisation der 
Bundespost, in: Peter/Rhein, Hrsg., Wirtschaft und Recht, 1989, 
S. 181/196 ff.; dies., Bundespost, a. a. O. , S. 80, 107 ff. - Noch weiterge
hend E. R. Huber: Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2. Auflage, I. Bd., 1953, 
S. 541, Wolff/Bachof/Stober:Verwaltungsrecht II, 5. Auflage, 1987, § 104 a, 
Rdnr. 16, und N. Achterberg: Allgem. Verwaltungsrecht, 2. Auflage, 1986, 
§ 12, Rdnr. 15, die Artikel 87 Abs. l.Satz 1 G G nur als Kompetenznorm auf
fassen. 

31 U. Battis: Schriftliche Stellungnahme für die öffentliche Anhörung des Aus
schusses für das Post- und Fernmeldewesen am 28., 29. und 30. 11. 1988 zu 
dem Entwurf des Poststrukturgesetzes, Abschnitt 0 (zu den Fragen 81 
und 6), S. 606, 611 der Zusammenstellung der Stellungnahmen durch das 
Ausschuß-Sekretariat. 

32 H. Fangmann: Schriftliche Stellungnahme für die öffentliche Anhörung, 
a. a. O. , S. 79 f., 640, 644; H. Lecheler .Der Verpflichtungsgehalt des Art. 87 
I 1 G G — Fessel oder Richtschnur für die bundesunmittelbare Verwaltung? 
in: N V w Z 1989, S. 834. - Ähnlich restriktiv Th. Maunz:in: M a u n z / D ü r i g , 
Grundgesetz, Art. 87 (1962/1979), Rdnr. 26, 31, 45, 46: Ausgliederung nur 
für eng begrenzte Teilaufgaben oder bloße Hilfsfunktionen, sowie ders., Pri
vatisierung, a. a. 0. ,S. 618 f. (gegen die »Kerntheorie«). 

33 BVerfGE 63, Seite 1/34, 40 f. - Siehe auch BVerfGE 10, S. 89/102, 104; 
H. H. Klein, Verwaltungskompetenzen von Bund und Ländern in der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Festgabe für das BVerfG, 
1976, Bd. II, S. 277/288. 

34 K. Stern: Staatsrecht, Bd. II, 1980, S. 831; P.Lerche: in: M a u n z / D ü r i g 
a. a. 0. ,Rdnr. 60 f. 

35 A. Dittmann: Bundeseigene Verwaltung, a. a. O. , S. 444 f.; P. Lerche: Fern
meldemonopol, a. a. O. , S. 83; Krebs, a. a. O. , S. 601. 

36 G Ress: Regierungskontrolle von öffentlichen (staatlichen und halbstaatli
chen) Industrieunternehmen, in: Festschrift für Bernhard C. H . Aubin, 1979, 
S. 129; G. Püttner: Aktuelle Probleme des Verwaltungsprivatrechts im Orga
nisationsbereich, in: JA 1980, 218; G. F. Schuppen : Zur Kontrollierbarkeit 
öffentlicher Unternehmen, Anlage 1 zu Drucks. 9/4545 (1982) der Bürger
schaft der Freien und Hansestadt Hamburg, S. 9, 24 ff.; D. Ehlers: Verwal
tung, a .a .O. , S. 119 f.; Schmidt-Aßmann/Fromm: Bundesbahn, a .a .O. , 
S. 113, 119 ff.; U.Steiner, a .a .O. , S. 1096 f., 1118; P. Lerche: in: Maunz/ 
Dürig, a. a. O. , Rdnr. 28, 41, 47, 73, 74; F. Ossenbühl:Fernmeldemonopol, 
a. a. 0. ,S. 541. 
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post und die Infrastrukturbedeutung des Post- und Fernmelde
wesens. 
Die Unterscheidung des »Kernbereichs« des Post- und Fern
meldewesens von dem sonstigen Wirkungskreis der Deutschen 
Bundespost läßt sich allerdings nicht allein durch eine Abschei-
dung einzelner Auf gaben, Dienste oder Tätigkeitsbereiche ge
winnen. Die Grundsatznorm des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 G G 
besagt, daß das Post- und Fernmeldewesen eine Aufgabe des 
Bundes ist, nimmt aber die Abgrenzung dieser Aufgabe nicht 
vorweg. Auch das Übertragungswegemonopol und das Tele
fondienstmonopol sind verfassungsrechtlich weder geboten 
noch garantiert. Es ist Sache des Gesetzgebers die Abgrenzung 
des Aufgabenbereiches vorzunehmen, der als Post- und Fern
meldewesen durch die Deutsche Bundespost zu verwalten ist. 
Der Gesetzgeber wird dabei Veränderungen der wirtschaftli
chen und technischen Gegebenheiten zu berücksichtigen ha
ben. Auch wird der Gesetzgeber andere Grundsätze und Ga
rantien der Verfassung zu beachten haben, soweit sie für die 
Ausgestaltung des Post- und Fernmeldewesens von Bedeutung 
sind, wie etwa die Berufs- und Unternehmensfreiheit (Arti
kel 12 Abs. 1, Artikel 2 Abs. 1 GG) oder die Staatsziele der 
Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über das 
Gebiet eines Landes hinaus (Artikel 72 Abs. 2 Nr. 3, Arti
kel 106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 GG) und der europäischen Integra
tion (Artikel 24 Abs. 1 G G in Verbindung mit der Präambel). 
Durch das Postverfassungsgesetz und die Novellierung des 
Fernmeldeanlagengesetzes hat der Gesetzgeber durch die Auf
rechterhaltung des Übertragungswegemonopols und des Tele
fondienstmonopols und durch die Ermächtigung zur Qualifi
zierung eines Diensteangebots als »Pflichtleistung« (Artikel 25 
Abs. 2 PostVerfG) dahin entschieden, daß der Monopolbe
reich und der Teil des Wettbewerbsbereichs, der den Charak
ter von »Infrastrukturdienstleistungen« aufweist, zu der not
wendigen Versorgungsaufgabe der Deutschen Bundespost 
T E L E K O M gehören, während es im übrigen Wettbewerbsbe
reich zuerst eine Sache der Unternehmenspolitik der Deut
schen Bundespost T E L E K O M ist, ob und in welcher Weise Te
lekommunikationsdienstleistungen anzubieten sind. Diese ge
setzgeberische Entscheidung gibt einen Anhaltspunkt für die 
Beurteilung der Frage, ob durch eine Ausgliederung von Dien
sten und Leistungsaufgaben in Rechtsformen des privaten 
Rechts der der öffentlich-rechtlichen Bundesverwaltung vor
behaltene »Kernbereich« überhaupt berührt sein kann. Ein 
weiterer Anhaltspunkt kann aus der Vorschrift des § 2 FAG 
entnommen werden, die eine Durchbrechung der Monopol
rechte des Bundes in gewissen Grenzen zuläßt, also sogar ein 
Telekommunikationsdienstleistungsangebot durch Private im 
Wettbewerb zu Monopolleistungen der Deutschen Bundespost 
T E L E K O M erlaubt. Diese Anhaltspunkte sind allerdings mit 
den bundesstaatsrechtlichen und organisationsrechtlichen Er
fordernissen in Einklang zu halten, die Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 
G G sichern will und die deshalb ebenfalls herangezogen wer
den müssen, um die Abgrenzung im Einzelfall zu finden. 
Die Voraussetzungen für die privatrechtliche Ausgliederung 
eines Diensteangebots wären beispielsweise durch die alleinige 
Beteiligung der Deutschen Bundespost T E L E K O M an der 
Tochtergesellschaft und durch die in der Verleihung nach § 2 
FAG aufzunehmenden Bedingungen zu erfüllen, wenn der 
Mobilfunkdienst im Dl-Netz in einer Kapitalgesellschaft aus
gegliedert werden sollte. Der Mobilfunkdienst ist als eine bloße 

Ergänzung des allgemeinen Telefondienstes — der in den 
Kernbereich des Fernmeldewesens fallen dürfte — anzusehen 
und kann deshalb dem Grundsatz nach einer Tochtergesell
schaft der Deutschen Bundespost T E L E K O M überlassen wer
den. 

4.2 Öffentliche Verwaltung in privatrechtlicher 
Rechtsform mit Hilfe einer Beteiligungsgesellschaft 

4.2.1 Der »öffentliche Auftrag« der Unternehmen der 
Deutschen Bundespost 

Die Unternehmen der Deutschen Bundespost handeln bei der 
Leistungsdarbietung in den verschiedenen Diensten in Wahr
nehmung ihres öffentlichen Auftrages und in Erfüllung von ge
setzlich zugewiesenen öffentlichen Aufgaben (§§ 1 Abs. 1 
Satz 3, 4 Abs. 1 PostVerfG). Daran würde sich nichts ändern, 
wenn ein Dienst, zum Beispiel der posteigene Mobilfunkdienst, 
mit Hilfe einer Tochtergesellschaft im alleinigen Beteiligungs
besitz der Deutschen Bundespost T E L E K O M betrieben 
würde. Dem steht es gleich, wenn sich die Beteiligungsgesell
schaft nicht vollständig, sondern nur mit der Mehrheit der An
teile im Beteiligungsbesitz eines Unternehmens befinden 
würde. 3 7 

Die Bezeichnung der privatrechtlichen Ausgliederung einer 
Verwaltungsaufgabe in eine von der öffentlichen Hand be
herrschte Kapitalgesellschaft als »formelle Privatisierung« 
oder »Organisationsprivatisierung« könnte das Mißverständ
nis begünstigen, der Unternehmensgegenstand würde in die 
Sphäre »erwerbswirtschaftlicher« Betätigung der öffentlichen 
Hand entlassen. Die organisatorische Ausgliederung eines Lei
stungsangebots des Post- und Fernmeldewesens mit Hilfe eines 
Unternehmens privater Rechtsform dient dazu, die Vorteile 
gesellschaftsrechtlicher Verselbständigung und privatrechtli
cher Teilnahme am Wettbewerb für eine möglichst effektive 
Erfüllung der Versorgungsaufgabe zu nutzen. Das Dienstlei
stungsangebot der Bundespost entspringt einem spezifischen, 
gesetzlich festgelegten und verfassungsrechtlich gebotenen 
Verwaltungszweck. Das steht einer unternehmenswirtschaftli
chen Organisation einzelner Zweige oder Leistungsangebote 
des Post- und Fernmeldewesens nicht entgegen. Es hat jedoch 
zur Folge, daß das Dienstleistungsangebot der Bundespost 
nicht als »erwerbswirtschaftlich« oder unternehmerisch im ei
gentlichen Sinn angesehen werden kann. Es bleibt öffentliche 
Verwaltung, auch wenn privatrechtliche Organisations- oder 
Betätigungsformen verwendet werden und in einen Wettbe
werb mit privaten Anbietern eingetreten wird. Materiellrecht
lich bleibt es also dabei, daß der Bund hier öffentliche Verwal
tung ausübt. Damit allein ist allerdings nicht ausreichend ge
währleistet, daß die von Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G gefor
derte wirksame Steuerung durch den staatlichen Willen statt
findet.38 

Das privatrechtlich verselbständigte Unternehmen bleibt als 
Tochtergesellschaft der Deutschen Bundespost ein öffentli-

37 Vgl. BVerfG, Beschluß vom 16. 5.1989, NJW 1990, S. 1783 - keine Grund
rechtsfähigkeit eines Energieversorgungsunternehmens mit überwiegender 
Beteiligung der öffentlichen Hand (ablehnend E. Schmidt-Aßmann, in: BB 
Beilage34/1990;H.-G.Koppensteiner,in:NJW 1990,S. 3105). 

38 G. F. Schuppen, a. a. O. , S. 12 ff. 
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ches Unternehmen und im weiteren Sinn Bestandteil der Ver
waltungsorganisation39, die Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G »Bun
despost« nennt. Auch die durch die Mehrheit der Anteile be
herrschte Kapitalgesellschaft ist eine nach Maßgabe des Ge
sellschaftsrechts dem Willen der öffentlichen Hand unterwor
fene Tochtergesellschaft, in der sich nicht die privatautonome 
Assoziation unternehmenswirtschaftlicher Teilnehmer am 
Wirtschaftsverkehr, sondern eine am öffentlichen Interesse 
orientierte und organisatorisch mit dem Staat verbundene Ver
waltungsaufgabe zur Geltung bringt.40 

4.2.2 Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Bindung 
öffentlicher Verwaltung, die mit den Mitteln des 
Privatrechts ausgeübt wird 

Die Ausübung öffentlicher Verwaltung in privatrechtlicher 
Rechtsform eröffnet der Exekutive nicht ein Handeln in privat
wirtschaftlicher Privatautonomie. Der Verwaltung stehen 
nach nunmehr gefestigter Ansicht in Rechtsprechung und Lite
ratur bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben nur die privat
rechtlichen Rechtsformen, nicht aber die Freiheiten und Mög
lichkeiten der Privatautonomie zu. Die Normen des Privat
rechts werden durch Bestimmungen des öffentlichen Rechts 
ergänzt, überlagert und modifiziert. Jedenfalls im Bereich der 
Daseinsvorsorge gelten die Grundrechte unmittelbar auch für 
das privatrechtliche Handeln des Staates und aller Verwal
tungsträger. Über die Bindung an die Grundrechte hinaus ist 
die Verwaltung in diesem Bereich des »Verwaltungsprivat
rechts« den öffentlich-rechtlichen Grundsätzen des Verwal
tungshandelns unterworfen, so den Grundsätzen der Gleich
behandlung und des Übermaßverbots, auch den grundlegen
den Prinzipien öffentlicher Finanzgebarung. Diese Bindungen 
gelten auch, wenn die Verwaltung in Gestalt eines von ihr be
herrschten privatrechtlichen Rechtssubjekts den Bürgern ge
genübersteht.4 1 

Die öffentliche Hand bedient sich der gesellschaftsrechtlichen 
Organisationsmöglichkeiten, um Aufgaben öffentlicher Ver
waltung wahrzunehmen. Die damit bewerkstelligte Verselb
ständigung der privatrechtlichen Aufgabenerfüllung ist wegen 
des hier maßgeblichen und auch — soweit gesellschaftsrecht
lich möglich — durch Einwirken auf die Tätigkeit des Unter
nehmens zu sichernden öffentlichen Zwecks nur eine relative. 
Das privatrechtlich verselbständigte Unternehmen bleibt im 
weiteren Sinn Bestandteil der Verwaltungsorganisation. 
Die durch den verfolgten öffentlichen Zweck bedingte und be
stimmte (»verwaltungsprivatrechtliche«) Bindung des in Pri
vatrechtsform betriebenen öffentlichen Unternehmens tritt ne
ben die Bindungen und Pflichten, denen das Unternehmen 
nach dem Wettbewerbsrecht unterworfen ist (besonders § 98 
Abs. 1 GWB). 4 2 

4.2.3 Festlegung des Unternehmenszwecks mit den Mitteln 
des Gesellschaftsrechts und öffentliche Zweckbindung 
des Unternehmens 

Die besondere öffentliche Aufgabe, der das von der Beteili
gungsgesellschaft betriebene Unternehmen dienen soll, muß 
mit den Mitteln des Gesellschaftsrechts als Unternehmens
zweck festgelegt werden. Soweit nicht durch Gesetz etwas an
deres bestimmt ist, kann die öffentliche Aufgabe nur mit den 
Mitteln verwirklicht werden, die das Gesellschaftsrecht dem 
Anteilseigner bietet.43 

Der öffentliche Auftrag des Unternehmens der Deutschen 
Bundespost, das die Tochtergesellschaft errichtet oder die Be
teiligung erwirbt, und die besonderen Leitungsgrundsätze, 
nach denen dieses Unternehmen zu führen ist, ergreifen die 
Beteiligungsgesellschaft nicht ohne weiteres. Der verfassungs
rechtlich gebotene und im Gesetz näher ausgeformte Zuschnitt 
des Fernmeldewesens als staatliche Leistungsaufgabe mit ei
nem spezifischen Versorgungsauftrag des gleichmäßigen und 
flächendeckenden Angebots von Telekommunikationsdien
sten nach den Prinzipien der Gemeinwirtschaftlichkeit und zu 
angemessenen Bedingungen44 bedarf der gesellschaftsrechtli
chen Ausformung. Der Unternehmenszweck muß klar be
stimmt werden, um der Steuerung des Unternehmens als Maß
gabe zu dienen. Die Beachtung dieser Festlegung durch das 
Unternehmen muß wirksam und nachhaltig gesichert wer
den.4 5 Die Kehrseite des die Unternehmenstätigkeit der öffent
lichen Hand in privatrechtlicher Rechtsform rechtfertigenden 
öffentlichen Zweck ist das Gebot, durch geeignete Vorkehrun
gen sicherzustellen, daß das Unternehmen die mit ihm ver
folgte öffentliche Aufgabe auch tatsächlich erfüllt. Demnach 
besteht eine »Einwirkungspflicht« der öffentlichen Hand, die 
den Beteiligungsbesitz zweckentsprechend einzusetzen hat.46 

Der wirksame Einfluß eines Unternehmens der Deutschen 
Bundespost als Anteilseigner ist gesellschaftsrechtlich jeden
falls dann gesichert, wenn ihm die Mehrheit der Anteile der Be
teiligungsgesellschaft zusteht. Die qualifizierte Minderheitsbe
teiligung dagegen erlaubt zwar die Verhinderung von Grund
lagenentscheidungen durch die anderen Anteilseigner oder 
Gesellschafter, insbesondere einer Satzungsänderung (§§ 179 
Abs. 2, 222 Abs. 1 AktG; § 53 Abs. 2 GmbHG), gibt aber kei-

39 Siehe//.//, /t/ein .Teilnahme des Staates, a. a. 0. ,S. 2 1 0 ; Ä Becker: Bundes
verwaltung durch privatrechtlich organisierte Bundesunternehmen, in: 
Z ö g U 1 9 7 8 , S . 1. 

40 Unberührt bleibt der Grundrechtsschutz der privaten Anteilseigner des ge
mischtwirtschaftlichen Unternehmens mit einer Mehrheitsbeteiligung der öf
fentlichen Hand. 

41 B G H Z 6 5 , S . 284/287;91,84/96 f f . ; B G H DVB1.1985, S. 793. - Wolff/Ba-
chof/Stober: Verwaltungsrecht II, 5. Auflage, 1987, § 1 0 4 a , Rdnr. 30 ff. 
F. Ossenbühl: Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, in : 
W D S t R L 29, 1971, S. 137/145 ff., 166 f; H. D. Jarass: Wirtschaftsverwal
tungsrecht und Wirtschaftsverfassungsrecht, 2. Auflage, 1984, S. 220. 

42 V, Emmerich:Öffentliche Produktion II: Rechtsformen (einschließlich Bun
desbahn und Bundespost), in: H d W W Bd. 5, 1980, S. 457/461 ff.; P Ulmer: 
Die Anwendung von Wettbewerbs- und Kartellrecht auf die wirtschaftliche 
Tätigkeit der öffentlichen Hand beim Angebot von Waren oder Dienstlei
stungen, in: Z H R 146,1982, S. 466. 

43 Die öffentliche Hand als Anteilseigner und die Personen, die als Vertreter der 
öffentlichen Hand in den Gesellschaftsorganen auftreten, unterliegen auch 
den gesellschaftsrechtlichen Pflichten ; vgl. zum Beispiel § § 3 1 1 , 3 1 2 AktG. — 
Zur gesellschaftsrechtlichen Treupflicht des Mehrheitsgesellschafters gegen
über dem Minderheitsgesellschafter vgl. B G H Z 103, S. 185/194 f., zur Fi
nanzierungspflicht einer Gebietskörperschaft, die mittelbar an einer G m b H 
beteiligt ist, vgl. B G H NJW 1988, S. 3143, mit Anm. von K. Schmidt. 

44 B. Mayer: Die Bedeutung des Art. 87 G G für die Organisation der Bundes
post, in: Peter/Rhein Hrsg., Wirtschaft und Recht, 1989, S. 181/189 f.; 
F. Ossenbühl: Staatliches Fernmeldemonopol als Verfassungsgebot? in: Fest
schrift für Rudolf Lukes, 1989, S. 525/541. 

45 / . Berkemann: Die staatliche Kapitalbeteiligung an Aktiengesellschaften, 
1966, S. 130 ff., 143 ff.; G. F. Schuppen : Probleme der Steuerung und Kon
trolle öffentlicher Unternehmen, in: Th. Thiemeyer, Hrsg.: Instrumental
funktion öffentlicher Unternehmen, 1990, S. 141. — Soweit J. Berkemann, 
a. a. O. , S. 209 ff., annimmt, Beamte in den Organen einer Aktiengesellschaft 
seien schon kraft Verwaltungsrechts weisungsgebunden, ist der Vorrang des 
Gesellschaftsrechts zu Unrecht — nämlich mangels ausdrücklicher Regelung 
— beiseitegeschoben. 

46 G. Püttner: Aktuelle Probleme des Verwaltungsprivatrechts im Organisa
tionsbereich, in: JA 1980, S. 218; G. F. Schuppen .Zur Kontrollierbarkeit öf
fentlicher Unternehmen, Anlage 1 zu Drucksache 9/4545 (1982) der Bürger
schaft der Freien und Hansestadt Hamburg, S. 9,24 ff. 
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nen bestimmenden Einfluß auf die Unternehmensführung und 
Geschäftspolitik des Beteiligungsunternehmens. 

4.2.4 Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluß des 
Anteilseigners auf die Beteiligungsgesellschaft 

Wird durch ein Unternehmen der Deutschen Bundespost eine 
Beteiligung erworben, die eine Beherrschung der Gesellschaft 
durch den Anteilseigner nicht erlaubt, ist die durch Artikel 87 
Abs. 1 Satz 1 G G vorgeschriebene Voraussetzung eines wirk
samen Einflusses auf die Beteiligungsgesellschaft nicht erfüllt. 
Das wird dem Beteiligungserwerb nicht entgegenstehen, wenn 
dessen Zweck in betrieblichen oder unternehmenspolitischen 
Aufgaben zur Unterstützung des Unternehmensauftrags der 
Deutschen Bundespost besteht, zum Beispiel im Fall der Deut
schen Bundespost T E L E K O M der Aufgabe, die Übertra
gungswege für den Telekommunikationsverkehr zu gewähr
leisten und Telekommunikationsdienstleistungen anzubieten. 
Denn darin sind akzessorische Funktionen zu sehen, die der 
Verwaltung des Fernmeldewesens dienen, die aber nicht im ei
gentlichen Sinn zum Fernmeldewesen gehören. 
Auf der anderen Seite steht Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G nach 
der überwiegenden Auffassung einer »materiellen Privatisie
rung« derjenigen Aufgaben der Deutschen Bundespost entge
gen, die das Post- und Fernmeldewesen ausmachen und nun
mehr den gesetzlichen Unternehmensauftrag der Unterneh
men der Deutschen Bundespost darstellen. Das weitgehend als 
unabdingbar betrachtete Erfordernis eines »grundsätzlichen 
Getragenseins durch die Bundesorganisation«, das regelmäßig 
durch eine sachlich »steuernde Kraft« der Ministerialebene — 
über die Rechtsaufsicht hinaus — zur Geltung kommen muß 4 7 , 
wäre nicht mehr gegeben, wenn sich die Deutsche Bundespost 
in Angelegenheiten ihres Unternehmensauftrags auf die Min-
derheitsbeteilîgung an einem privatrechtlichen Unternehmen 
in Privatrechtsform beschränken würde. Es wäre noch näher 
zu prüfen, ob das auch bei freien Dienstangeboten im Wettbe
werbsbereich gelten muß, so wie es dem Unternehmen der 
Deutschen Bundespost freistünde, ob es diesen Dienst über
haupt aufnehmen oder fortführen will. In derartigen Fällen er
scheint es denkbar, die organisationsrechtlichen Anforderun
gen zu lockern, weil der Versorgungs- und Infrastrukturauf
trag der Deutschen Bundespost nicht tangiert ist. 

4.3 Organisatorischer Gesetzesvorbehalt 

Nach Artikel 86 Satz 2 G G regelt die Bundesregierung, soweit 
das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Einrichtung der Be
hörden, wenn der Bund die Gesetze durch bundeseigene Ver
waltung ausführt. Demnach gilt für die in bundeseigener Ver
waltung gemäß Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G zu führenden Ver
waltungsaufgaben des Bundes, unbeschadet des Vorrangs des 
Gesetzes, die Organisationsgewalt der Bundesregierung. 
Ob Artikel 86 Satz 2 G G auch für die Ausgliederung von Auf
gaben bundeseigener Verwaltung in privatrechtliche Gesell
schaften gilt oder nur für die Behördenorganisation, kann 
zweifelhaft sein. Wenn aber schon die Einrichtung von Behör
den im Rahmen der bundeseigenen Verwaltung der Organisa
tionsgewalt der Exekutive zusteht, kann das für die Einrich
tung privatrechtlicher Rechtsträger in den genannten Verwal
tungszweigen ebenfalls angenommen werden. Demgegenüber 
bedarf die Errichtung neuer bundesunmittelbarer Körper

schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts eines Gesetzes 
(Artikel 87 Abs. 3 Satz 1 GG). 
Rechtsakte der Exekutive, durch die Rechte und Pflichten ein
zelner geregelt oder gestaltet werden oder sonst die grund
rechtlichen Garantien und Freiheiten wesentlich berührt wer
den, sind nur aufgrund Gesetzes zulässig. Die Errichtung öf
fentlicher Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform wird 
regelmäßig durch diesen materiellen Gesetzesvorbehalt (Ein
griffsvorbehalt) nicht erfaßt werden. In Ausnahmefällen 
könnte sich aus dem notwendigen Schutz von privaten Kon
kurrenten etwas anderes ergeben.48 

Von dem materiellen Gesetzesvorbehalt ist der Fall zu unter
scheiden, daß kraft Verfassungsrechts Organisationsakte der 
Exekutive nur durch Gesetz oder aufgrund Gesetzes zulässig 
sind. Hier wird die Organisationsgewalt der Exekutive durch 
einen organisatorischen oder institutionellen Gesetzesvorbe
halt eingeschränkt (zum Beispiel in Artikel 87 Abs. 3 GG). Un
geachtet des Rechtsgedankens des Artikels 86 Satz 2 G G wird 
in einer Reihe von Meinungsäußerungen aus der demokrati
schen Garantiefunktion des Gesetzes ein organisatorischer 
Gesetzesvorbehalt abgeleitet und die Errichtung von privat
rechtlichen Rechtsträgern im Bereich der bundeseigenen Ver
waltung gemäß Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G von einer gesetzli
chen Ermächtigung abhängig gemacht. Als ausreichend wird 
dafür schon die haushaltsrechtliche Vorschrift des § 65 Bun
deshaushaltsordnung (BHO) oder aber die Zuweisung der 
notwendigen Mittel im Haushaltsgesetz angesehen.49 Das Po
stulat eines organisatorischen Gesetzesvorbehalts für die Er
richtung von Beteiligungsgesellschaften im Bereich der bun
deseigenen Verwaltung widerspricht der herrschenden Lehre 
und der Staatspraxis.50 

Im Falle der Deutschen Bundespost kann die Streitfrage auf 
sich beruhen, weil für den Aufgabenbereich, zu dessen Erledi
gung die Verwendung privatrechtlicher Organisationsformen 
und die Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform in 
Betracht kommt, eine gesetzliche Kompetenzzuweisung an 
den Bund vorliegt und außerdem eine ausdrückliche Regelung 
erfolgt ist, wenn auch nur im Rahmen der aufgezählten Aufga
ben des Aufsichtsrats (§ 23 Abs. 3 Nr. 6 PostVerfG). Das mit 
dem organisatorischen Gesetzesvorbehalt — sollte dessen Gel
tung bejaht werden — verbundene Bestimmtheitserfordernis 
wird angesichts der festumrissenen Bestimmung des Verwal
tungszwecks und des Unternehmensauftrags durch die allge
meine Zulassung der Beteiligungspolitik eingehalten. 

47 P. Lerche, in: M a u n z / D ü r i g , Grundgesetz, Art. 86 (1989), 
41,47,63,65,73,74 

48 H. H. Klein .Teilnahme des Staates, a. a. O. , S. 158,196 ff. (für die staatliche 
»Wettbewerbsteilnahme«); A. Dickersbach: Die wirtschaftliche Betätigung 
der öffentlichen Hand im Verhältnis zur Privatwirtschaft aus öffentlich
rechtlicher Sicht, in: WVerw. 1983, S. 187/201; KD. Jarass, a .a .O. , 
S. 221 f. 

49 Lerche/Graf Pestalozza: Die Deutsche Bundespost als Wettbewerber, 1985, 
S. 103, 104; P Lerche, in: M a u n z / D ü r i g , Art. 86 (1989), Rdnr. 78 ff., 107 a; 
N. Achterberg: Allgem. Verwaltungsrecht, 2. Auflage, 1986, § 12, Rdnr. 19; 
D. Ehlers: Wirtschaftliche Betätigung, a. a. O. , S. 1093. - Für die verfas
sungsrechtliche Notwendigkeit einer besonderen gesetzlichen Ermächti
gung: R. Boergen: Die Gründung privatrechtlich organisierter bundesabhän
giger Nicht-Wirtschaftsunternehmen, in: DVB1. 1971, 869/877; H. Fang
mann: Öffentliche Anhörung vor dem Ausschuß für Post- und Fernmelde
wesen des Deutschen Bundestages am 30.11. 1988, Protokoll Nr. 20, 
S. 63 ff.; G. F. Schuppert:Errichtung, Gründung, Auflösung, in: Handwör
terbuch der öffentlichen Betriebswirtschaft, 1989, Sp. 328/335. 

50 Vgl. Maunz/Dürig: Grundgesetz, Art. 87 (1962/1979), Rdnr. 39; D. Ehlers: 
Verwaltung in Privatrechtsform 1984, S. 152 ff. 
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4.4 Erfordernisse des Artikels 33 Abs. 4 GG 

Der Funktionsvorbehalt des Artikels 33 Abs. 4 G G schreibt 
vor, daß die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als stän
dige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dien
stes zu übertragen ist, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis stehen. Darin liegt zuerst eine 
Richtlinie und Garantie für das Beamtenrecht, darüber hinaus 
aber auch eine organisationsrechtlich erhebliche Richtschnur 
für die Verwaltungsaufgaben des Staates. Die Vorschrift 
schließt nicht aus, auch die Ausübung hoheitsrechtlicher Be
fugnisse durch privatrechtlich organisierte Verwaltungsträger 
und mit Hilfe von Personen wahrzunehmen, die arbeits- und 
dienstvertraglich angestellt sind. Sie setzt derartigen Ausglie
derungen aber eine Grenze, die nur für Einzelfälle und nur bei 
Vorliegen besonderer Gründe überschritten werden darf.51 

Unter »hoheitsrechtlichen Befugnissen« sind nicht nur die ho
heitsrechtlichen Handlungsmöglichkeiten der Eingriffsver
waltung, sondern auch die Entscheidungs- und Regelungsbe
fugnisse im Rahmen der Leistungsverwaltung zu verstehen.52 

Da der Organisationsvorbehalt des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 
G G eine vergleichbare Zielsetzung verfolgt, kann als Faustre
gel angenommen werden, daß sich aus Artikel 33 Abs. 44 G G 
keine engeren Grenzen für die Verwendung privatrechtlicher 
Organisationsformen in der bundeseigenen Verwaltung erge
ben.53 Das von der Versorgungsaufgabe der Unternehmen der 
Deutschen Bundespost umfaßte Dienstleistungsangebot ist 
nicht seinem Wesen nach oder durch verfassungsrechtliche 
Anordnung als zwingend hoheitliche Staatsaufgabe anzuse
hen.54 

5 Regulierungsbefugnisse des Bundesministers für Post und 
Telekommunikation und Einflußmöglichkeiten des 
Unternehmens der Deutschen Bundespost 

5.1 Postverfassungsrechtliche und fernmelderechtliche 
Werkzeuge 

Ein Unternehmen der Deutschen Bundespost darf sich nach 
der organisatorischen Grundsatznorm des Artikels 87 Abs. 1 
Satz 1 G G der Errichtung von Tochtergesellschaften und des 
Erwerbs von Beteiligungen bedienen, um einzelne Aufgaben 
des Post- und Fernmeldewesens außerhalb eines Kernbereichs 
des Wirkungskreises der Bundespost zu erfüllen, vorausge
setzt, daß die Verantwortlichkeit des Ministers erhalten bleibt 
und daß der staatliche Leitungswille in den wesentlichen Fra
gen der Unternehmensführung und des Leistungsangebots je
derzeit durchgesetzt werden kann. 5 5 

Der organisatorische Grundsatz des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 
G G muß durch organisatorische Vorkehrungen sichergestellt 
werden. Die Sicherung des hinreichenden Einflusses allein ge
nügt nicht. Die Gefahr eines »Versickerns« der öffentlichen 
Zielsetzung und Bestimmung, die durch die Verselbständigung 
einer Verwaltungsaufgabe in Gestalt eines Unternehmens in 
Privatrechtsform — anders als bei den Organisationsformen 
der unmittelbaren Staatsverwaltung — nicht von vornherein 
ausgeschlossen ist5 6, muß effektiv gebannt sein. 
Der Genehmigungsvorbehalt des § 28 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 23 Abs. 3 Nr. 6 PostVerfG gibt dem Bundesminister für 
Post und Telekommunikation das Werkzeug in die Hand, mit 
dem die rechtlichen Anforderungen und Grenzen der Beteili
gungspolitik der Unternehmen durchgesetzt werden können. 5 7 

Soweit es sich um die Deutsche Bundespost T E L E K O M han
delt, ist eine Ausgliederung im Monopolbereich des Fernmel
dewesens mit Hilfe des Verleihungsvorbehalts des § 2 FAG an 
diese Anforderungen und Grenzen auch gegenüber dem Betei
ligungsunternehmen zu binden.58 

5.2 Privatrechtliche Verselbständigung des Angebots von 
Telekommunikationsdienstleistungen 

Die sachlichen Gründe, die für die Beteiligungspolitik der 
Deutschen Bundespost T E L E K O M — z. B. für eine privat
rechtliche Ausgliederung des Mobilfunkdienstes im Dl-Netz 
— wesentlich sind, werden letzten Endes aus den Leitungs
grundsätzen des § 4 Abs. 1 PostVerfG abzuleiten sein. Die 
Kerngedanken der Postreform können so Berücksichtigung 
finden.59 

Die konstitutive Entscheidung unter dem Blickwinkel des 
Fernmelderechts ist die Annahme, daß bei einer Monopolauf
gabe eine Verleihung gemäß § 2 FAG auch dann zulässig ist, 
wenn die Errichtung und der Betrieb der Fernmeldeanlagen 
durch den Verleihungsbegünstigten dem Aufbau eines privaten 
Angebots dient, das dem Angebot der Deutschen Bundespost 
auf demselben Markt Konkurrenz macht. Die in diesem Rah
men und ohne Preisgabe des öffentlichen Auftrags der Deut
schen Bundespost erfolgende Öffnung der Telekommunika
tion für den Wettbewerb stellt sich nicht nur als eine ordnungs
politische Entscheidung im Sinne der Marktwirtschaft dar, 
sondern auch als ein Schritt, der das verfassungsrechtliche Er
fordernis vor Augen hat, das Fernmeldemonopol des Bundes 
nur in dem Maße in Anspruch zu nehmen, als es im öffentlichen 
Interesse geboten ist.60 Als ausschlaggebend unter ordnungs
politischem wie unter verfassungsrechtlichem Aspekt muß gel
ten, daß eine privatrechtliche Verselbständigung eines Tele
kommunikationsdienstes, wie zum Beispiel des Mobilfunk
dienstes, das Diensteangebot der Deutschen Bundespost nach 
Art und Maß nicht verschlechtert, sondern verbessert. In dieser 
Hinsicht treten die verschiedenen Vorzüge in ihr Recht, die bei 

51 BVerfGE6,S. 376/285;9,S. 268/284; 17,S. 371/377,379;35,S. 79/147. 
52 D. Ehlers: Verwaltung in Privatrechtsform, 1984, S. 121 ff.; Jarass/Pieroth: 

Grundgesetz, 1989, Art. 33, Rdnr. 9. 
53 Siehe A. Dittmann .Bundeseigene Verwaltung durch Private? Verwaltung 8, 

1979, S. 431/422 f.; Schmidt-Aßmann/Fromm: Aufgaben und Organisation 
der Deutschen Bundesbahn in verfassungsrechtlicher Sicht, 1986, S. 123 ff.; 
F. Ossenbühl: Fernmeldemonopol und privatrechtliches Handeln der Deut
schen Bundespost im Fernmeldewesen, Gutachten 1987, Maschinenschrift 
S. 188. 

54 B. Mayer: Bundespost, a. a. O. , S. 147 ff. 
55 A. Dittmann bundeseigene Verwaltung durch Private? Verwaltung 8, 1979, 

S. 431/444 f. (mit näherer Explikation am Beispiel der Postreform, BT-Drs 
VI/1385, S. 17, 25; S. 445 Anm. 63); D. Ehlers: Verwaltung in Privatrechts
form, 1984, S. 119 f.; Schmidt-Aßmann/Fromm:Aufgaben und Organisation 
der Deutschen Bundesbahn in verfassungsrechtlicher Sicht, 1986, S. 113, 
119 ff.; F. Ossenbühl:Fernmeldemonopol und privatrechtliches Handeln der 
Deutschen Bundespost im Fernmeldewesen, Gutachten 1987, Maschinen
schrift, S. 168, 193. — Anders Th. Maunz, in: M a u n z / D ü r i g , Grundgesetz, 
Art. 87 (1962/1979), Rdnr. 26,31 f., 45 f. 

56 D. Ehlers: Die Entscheidung der Kommunen für eine öffentlich-rechtliche 
oder privatrechtliche Organisation ihrer Einrichtungen und Unternehmen, 
in: D Ö V 1986,S. 897/905. 

57 Siehe oben unter 2.2. 
58 Siehe oben unter 3.3 und 3.2.2. 
59 Konzeption der Bundesregierung zur Neuordnung des Telekommunika

tionsmarktes, BT-Drs 11/2855,besonders S. 5,6 ff.; 22 f., 26 ff. 
60 B. Badura: Das Verwaltungsmonopol, 1963, S. 204 ff., 258; A. Hesse: Die 

Verfassungsmäßigkeit des Fernmeldemonopols der Deutschen Bundespost, 
1984; F. Ossenbühl: Staatliches Fernmeldemonopol, a. a. O . 
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sachgerechter Gestaltung gerade durch die Verwendung der 
privatrechtlichen Organisationsform in den Fällen erreicht 
werden können, in denen die öffentliche Hand Leistungen im 
Wirtschaftsverkehr anbietet. Diese Vorzüge liegen im Bereich 
der Personal- und Finanzwirtschaft der öffentlichen Unter
nehmen, aber auch unmittelbar in der Qualität des Angebots 
selbst.61 

Die volkswirtschaftliche Lehre vertritt vielfach auf der Grund
lage empirischer Untersuchungen die Auffassung, daß private 
Produktion kostengünstiger ist als staatliche Produktion. 
Hierzu wird auf die Bedeutung privaten Eigentums und privat
rechtlicher Initiative Bezug genommen. Einer derartigen allge
meinen These von der höheren Produktivität und Effizienz 
privatwirtschaftlichen Angebots läßt sich kaum etwas entge
genhalten. Auf ein privatrechtlich organisiertes Angebot der 
öffentlichen Hand lassen sich solche Annahmen nicht ohne 
weiteres übertragen. Tragfähige Schlußfolgerungen, die jene 
These mittelbar verwenden, könnten jedoch dann gezogen 
werden, wenn die weitere Annahme ebenfalls belegbar wäre, 
daß unter der Voraussetzung eines wirksamen Wettbewerbs 
zwischen privaten und öffentlichen Anbietern und bei glei
chen Produktions- und Wettbewerbsbedingungen (also ohne 
Schutz und Förderung des öffentlichen Unternehmens) die 
Kosten hier und dort vergleichbar wären. 

5.3 Das Unternehmen der Deutschen Bundespost als 
Anteilseigner einer Beteiligungsgesellschaft 

5.3.1 Gesellschafts- und Konzernrecht 

Wenn sich die öffentliche Hand als Anteilseignerin an einer 
Kapitalgesellschaft beteiligt, bestimmen sich — vorbehaltlich 
besonderer gesetzlicher Regelung — ihre Rechte und damit 
ihre Einflußmöglichkeiten nach dem Gesellschaftsrecht. Das 
öffentliche Interesse, insbesondere der mit dem Beteiligungser
werb verfolgte öffentliche Zweck, geben der öffentlichen 
Hand keine besonderen Befugnisse im Rahmen der Beteili
gungsgesellschaft. Die von der Anteilseignerin in den Auf
sichtsrat einer Aktiengesellschaft entsandten Personen (§101 
Abs. 2 AktG) haben, wie die anderen Aufsichtsratsmitglieder 
auch, den Belangen der Gesellschaft den Vorzug vor denen des 
Anteilseigners zu geben und die Interessen der Gesellschaft 
wahrzunehmen, ohne an Weisungen gebunden zu sein.6 2 

Die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Geschäftsführung sind 
demgemäß je nach der gewählten Gesellschaftsform begrenzt. 
In jedem Fall — und selbst bei der Eigengesellschaft — tritt 
durch die Verselbständigung des Unternehmens eine Ab-
schwächung der behördlichen und politischen Einwirkung auf 
die Unternehmenstätigkeit ein. 6 3 

Bei der GmbH ist es möglich, die Abschwächung des Einflusses 
weitgehend auszuschalten, da die Gesellschafter die Ge
schäftsführer bestellen und sich selbst ein Weisungsrecht vor
behalten können (§§ 37, 45, 46 GmbHG). Demgegenüber ist 
bei der Aktiengesellschaft die Selbständigkeit der Geschäfts
führung in der Hand des Vorstandes institutionell gesichert 
(§§ 76 Abs. 1,111 Abs. 4,119 Abs. 2 AktG). Dennoch kann bei 
beiden Gesellschaftsformen seitens des Alleingesellschafters 
bzw. Alleinaktionärs ein hinreichender Einfluß sichergestellt 
werden. Durch den Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung 
kann vor allem auch der Unternehmenszweck auf die mit der 
Beteiligung verfolgte öffentliche Aufgabe festgelegt werden. 

Schließlich kann durch den Abschluß eines Beherrschungsver
trages (§§ 291 ff. AktG) dem herrschenden Unternehmen ein 
durchgreifender Einfluß gesichert werden. Auch die öffentli
che Hand kann herrschendes Unternehmen im Sinne des Kon
zernrechts sein.64 

5.3.2 Mitbestimmungsrecht 

Eine Kapitalgesellschaft im Beteiligungsbesitz der öffentlichen 
Hand unterliegt nach den allgemeinen Bestimmungen der un
ternehmerischen Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungs
gesetz. Obwohl die Unternehmensmitbestimmung den An
teilseignern ein leichtes Übergewicht sichert65, wird durch die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften 
im Aufsichtsrat der Einfluß der Anteilseigner auf die Ge
schäftsführung des Unternehmens geschwächt. 6 6 

In diesem Punkt führt die Errichtung eines privatrechtlichen 
Unternehmens zu einer deutlich andersartigen Unternehmens
führung als die Aufgabenerfüllung im Rahmen der unmittelba
ren Staatsverwaltung. Bei alleinigem Anteilbesitz kann die öf
fentliche Hand, insbesondere in der GmbH, die weitestge
hende Durchsetzung des mit der Beteiligung verfolgten Inter
esses erreichen. Im gemischtwirtschaftlichen Beteiligungsun
ternehmen dagegen kann angesichts der nahezu paritätischen 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats die öffentliche Hand als 
Anteilseignerin — jedenfalls in der Aktiengesellschaft — der 
jederzeitigen Durchsetzung ihres Interesses nicht sicher sein. 

6 Beteiligung an Unternehmen mit Sitz im Ausland 

6.1 Rechtliche Grundlagen 

Die von der Deutschen Bundespost in Wahrnehmung ihres öf
fentlichen Auftrags zu erfüllenden unternehmerischen und be
trieblichen Aufgaben des Post- und Fernmeldewesens (§ 1 
Abs. 1 Satz 3 PostVerfG) schließen die durch den Unterneh
menszweck bedingten Angelegenheiten des Post- und Fern
meldewesens im internationalen Bereich, das heißt über die 
Grenzen hinaus und im Ausland, ein, soweit es sich nicht um 
die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten (Artikel 32 
Abs. 1 GG) handelt, die dem Bundeskanzler, dem Auswärtigen 
Amt oder anderen Geschäftsbereichen vorbehalten sind. In 
diesem Rahmen kommt auch die Beteiligung an Handelsge-

61 W. Rüfner: Formen öffentlicher Verwaltung im Bereich der Wirtschaft, 
1967, S. 254 ff.; B. Janson: Rechtsformen öffentlicher Unternehmen in der 
Europäischen Gemeinschaft, 1980, S. 197 ff.; N. Achterberg, a. a. O. , § 12, 
Rdnr. 10 ff.; Wolff/Bachof/Stober,*, a. 0 . , § 104 a,Rdnr. 13 ff. 

62 B G H Z 36, S. 296/306 f.; HansOLG Hamburg D B 1990, S. 415; V. Emme
rich: Das Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, 1969, S. 198 ff.; 
W. Zöllner, in: Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Bd. 3, 1985, Vorb. 
§ 3 9 4 . 

63 / . Berkemann: Staatliche Kapitalbeteiligung, a .a .O. , S. 130 ff., 143 ff.; 
W. Rüfner: Formen öffentlicher Verwaltung im Bereich der Wirtschaft, 
1967, S. 258 ff.; G. F. Schuppert, a. a. O. , S. 24 ff.; W. Leisner: Der Vorrang 
der Gesellschaftsinteressen bei den Eigengesellschaften der öffentlichen 
Hand, in: WiVerw. 1983, S. 212; D. Ehlers:Verwaltung, a. a. O. , S. 132 ff.; 
H. D. Jarass: Wirtschaftsverwaltungsrecht und Wirtschaftsverfassungsrecht, 
2. Auflage, 1984, S. 217 ff.; R. Schmidt:Öffentliches Wirtschaftsrecht, 1990, 
S. 513 ff. 

64 B G H Z 69, S. 334. — B. Kropff: Zur Anwendung des Rechts der verbunde
nen Unternehmen auf den Bund, in Z H R 144, 1980, S. 75; V. Emmerich/ 
f. Sonnenschein:Konzernrecht, 3. Auflage, 1989, S. 49 ff. 

65 BVerfGE 50, S. 290/322 ff. 
66 G. Ress, a. a. O. , S. 137; D. Ehlers: Verwaltung in Privatrechtsform, 1984, 

S. 145 ff.; Schmidt-AßmannIFromm,a. a. O. , S. 117 f.; B. Mayer:Bundespost, 
a. a. 0. ,S. 156 ff. 
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Seilschaften mit Sitz im Ausland in Betracht, wenn das nach 
dem Recht des Gebietsstaates möglich ist und völkerrechtliche 
Bindungen nicht entgegenstehen. Die Auslandsbetätigung der 
Deutschen Bundespost im Gebiet eines Mitgliedstaates der E G 
unterliegt den besonderen Vorschriften des Gemeinschafts
rechts, insbesondere der Niederlassungsfreiheit (Artikel 52 
E W G V ) und der Freiheit des Dienstleistungsverkehrs (Arti
kel 59 E W G V ) . 
Die Bindung der Deutschen Bundespost an Verfassung und 
Gesetz besteht auch für die Betätigung außerhalb des deut
schen Staatsgebietes (Artikel 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG). Die der 
Beteiligungspolitik der Deutschen Bundespost, vor allem der 
Ausgliederung von Diensteangeboten in Tochtergesellschaf
ten, durch Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G gesetzten Grenzen sind 
deshalb auch bei der Beteiligung an ausländischen Unterneh
men zu beachten.67 

Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G beschränkt sich, wie gezeigt, nicht 
auf eine bundesstaatliche Kompetenzregelung, sondern legt 
auch eine für die Bundesverwaltung maßgebende Grundsatz
norm fest. Die Auslandstätigkeit der Deutschen Bundespost 
muß demgemäß den sachlichen und organisatorischen Zusam
menhang mit der in Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 G G fixierten — 
weit zu verstehenden — Verwaltungs- und Versorgungsauf
gabe einhalten. Die Art und Weise des danach zulässigen Aus
landsengagements, das ja nur nach Maßgabe der Rechtsord
nung des Gebietsstaates verwirklicht werden kann, kann natur
gemäß nicht von dem Muster des innerstaatlichen Rechts ab
hängig sein und darf sich in der organisatorischen Gestaltung 
den Gegebenheiten des Auslands anpassen. 
Die Tragweite des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 G G für die Betäti
gung im Ausland kann in organisatorischer Hinsicht nicht die
selben Anforderungen gebieten wie im Inland. Denn eine — 
öffentlich-rechtliche — bundeseigene Verwaltung ist außer
halb des Hoheitsgebiets grundsätzlich ausgeschlossen. Unter 
diesen Umständen kann der »Kernbereich« des Post- und 
Fernmeldewesens nicht von der Möglichkeit einer sachlich be
gründeten Ausgliederung ausgeschlossen sein. Will man einem 
Unternehmen der Deutschen Bundespost eine Tätigkeit im 
Ausland eröffnen, muß es sich privatrechtlicher Mittel der Un
ternehmensbeteiligung bedienen können, um auf gleichem Fuß 
in den Wettbewerb eintreten und auch mit anderen Verwaltun
gen oder Unternehmen kooperieren zu können. 6 8 

6.2 Die Vorschrift des § 1 Abs. 1 Satz 3 PostVerfG als 
Sachnorm 

Die Unternehmenstätigkeit der Deutschen Bundespost im 
Ausland hat jetzt in der Aufgabennorm des § 1 Abs. 1 Satz 3 
PostVerfG eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage. Diese 
Bestimmung bezeichnet die Grenzen der Aufgabenwahrneh-
mumg im »internationalen Bereich« und stellt außer Frage, daß 
eine derartige Betätigung zulässig ist. Für die Beteiligung an ei
nem Unternehmen mit Sitz in Ausland gelten im übrigen die 
allgemeinen Vorschriften des Postverfassungsgesetzes, insbe
sondere der §§ 23 Abs. 3 Nr. 6, 28 Abs. 1 PostVerfG. 
Mit der den »internationalen Bereich« der Aufgabenerfüllung 
des Post- und Fernmeldewesens erfassenden Klausel des § 1 
Abs. 1 Satz 3 PostVerfG ist in erster Linie an Absprachen, 
Standardisierungen usw. gedacht, durch die der Post- und 
Fernmeldeverkehr über die Grenzen hinaus ermöglicht und 

gewährleistet werden muß. Mit dieser Klausel soll nach der Be
gründung des Gesetzentwurfs aber auch angedeutet sein, daß 
die Möglichkeit einer Wahrnehmung von Aufgaben des Post-
und Fernmeldewesens außerhalb der Grenzen der Bundesre
publik Deutschland — insbesondere angesichts der fortschrei
tenden europäischen Integration — nicht für alle Zukunft aus
geschlossen sein kann.6 9 

Die Begründung weist darauf hin, daß nach internationalem 
Recht Schranken für eine staatliche Verwaltungs- und Wirt
schaftstätigkeit im Ausland bestehen. Es müsse beachtet wer
den, daß die Deutsche Bundespost als unmittelbarer Teil der 
staatlichen Verwaltung auf den räumlichen Bereich des eige
nen Staates beschränkt sei. Das schließe nicht aus, zum Beispiel 
für Zwecke der Informationssammlung oder Marktbeobach
tung eigene Verbindungsstellen der Deutschen Bundespost 
und ihrer Unternehmen einzurichten. Für unmittelbare Dienst
leistungstätigkeit im Ausland müßten gegebenenfalls privat
rechtliche Tochtergesellschaften nach den dafür geltenden Re
geln begründet werden. 
Ein Eintritt in Auslandsmärkte liegt für die Deutsche Bundes
post T E L E K O M unmittelbar in deren Unternehmensauftrag. 
Der Telekommunikationsverkehr und das Angebot von Tele
kommunikationsdienstleistungen läßt sich angesichts des eu
ropäischen und internationalen Wirtschaftsverkehrs und ange
sichts der sich entwickelnden technischen Medien der Tele
kommunikation nicht nationalstaatlich segmentieren. Die mit 
der Postreform eingeleitete Öffnung der Telekommunika
tionsmärkte für den Wettbewerb und die damit verbundene 
Weiterentwicklung der der Deutschen Bundespost zugemesse
nen Verwaltungs- und Versorgungsaufgabe — nunmehr in der 
gesetzlich geordneten Organisationsform von öffentlichen 
Unternehmen — führen folgerichtig zu einer unternehmeri
schen Aufgabenwahrnehmung auch im »internationalen Be
reich«. 

6.3 Die Vorschrift des § 1 Abs. 1 Satz 3 PostVerfG als Norm 
des internationalen Verwaltungsrechts 

Die Vorschrift des § 1 Abs. 1 Satz 3 PostVerfG ist eine »Sach
norm«, die einen verwaltungsrechtlichen Sachverhalt mit Aus
landsberührung regelt und damit zugleich den Anwendungs
bereich der einschlägigen verwaltungsrechtlichen Normen be
stimmt. In dieser Hinsicht ist sie dem (deutschen) internationa
len Verwaltungsrecht zuzuordnen.70 

Die räumliche Geltung von Rechtsvorschriften ist auf das 
Staatsgebiet beschränkt. Es können jedoch Sachverhalte mit 
Auslandsberührung, auch mit Wirkung im Ausland, geregelt 
werden, soweit eine hinreichende und sachgerechte »Anknüp
fung« (genuine link) vorhanden ist.71 Nach dieser Regel des iri-

67 D. Ehlers: Die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand in der Bun
desrepublik Deutschland, in: JZ 1990, S. 1089/1093; abweichende Auffas
sung A. Junker.Das internationale Unternehmensrecht der öffentlichen Un
ternehmen, in: ZGR1990, S. 249/273. 

68 B. Mayer: Bundespost, a. a. O. , S. 26. 
69 Entwurf der Bundesregierung für das Poststrukturgesetz, BT-Drs 11/2854, 

Besonderer Teil, S. 37. 
70 E. Steindorff: Verwaltungsrecht, Internationales, in: Strupp/Schlochauer, 

Wörterbuch des Völkerrechts, Bd. 3, 1962, S. 581 ; K. Vogel: Internationales 
Verwaltungsrecht, Lexikon des Rechts 47,1990. 

71 BVerfGE 63, S. 343/369; Verdross/Simma:Universelles Völkerrecht, 3. Auf
lage, 1984, § 1183; Menzel/Ipsen: Völkerrecht, 2. Auflage, 1979, S. 149 ff.; 
R. Geiger: Grundgesetz und Völkerrecht, 1985, S. 299 f.; A Junker, a. a. O. , 
S. 263,264 ff. 



ARCHIV PF 4/91 Zulässigkeit und Grenzen der Gründung von Tochtergesellschaften . 405 

ternationalen Rechts werden auch Rechtsvorschriften zu be
trachten sein, mit denen — wie im Fall des § 1 Abs. 1 Satz 3 
PostVerfG — eine Tätigkeit der öffentlichen Wirtschaft im 
Ausland zugelassen und sachlich bestimmt wird. 7 2 Für Dienst
leistungsangebote des Post- und Fernmeldewesens oder son
stige Unternehmenstätigkeit der Deutschen Bundespost im 
Ausland resultiert aus dieser Grenzziehung keine Einschrän
kung, vorausgesetzt, daß der sachliche und organisatorische 
Zusammenhang mit. dem innerstaatlichen Unternehmens
zweck und Versorgungsauftrag gewahrt bleibt. 

6.4 Internationalrechtliche Vorgaben einer Unternehmens-
tätigkeit der Deutschen Bundespost im Ausland 

Die Unternehmen der Deutschen Bundespost sind mit ihren 
unternehmerischen und betrieblichen Aufgaben seit der Post
reform von den hoheitlichen und politischen Aufgaben des 
Post- und Fernmeldewesens getrennt, die dem Bundesminister 
für Post- und Telekommunikation obliegen. Die damit er
folgte Neustrukturierung der Deutschen Bundespost war, ne
ben der Schaffung eines neuen ordnungspolitischen Rahmens 
für die Telekommunikationsmärkte, das Hauptstück der Post
reform.73 Die Deutsche Bundespost verbleibt danach zwar 
nach wie vor — nach dem Gebot des Artikels 87 Abs. 1 Satz 1 
G G — ein Teil der Bundesverwaltung und bleibt auch nach wie 
vor einem öffentlichen Auftrag unterworfen, sie ist aber nun
mehr, auch im fortbestehenden Monopolbereich, unterneh
menswirtschaftlich ausgerichtet. Ihre Tätigkeit im Inland wie 
im Ausland äußert sich in verschiedenen Formen der unterneh
merischen Betätigung der öffentlichen Hand. Sie nimmt keine 
hoheitlichen Aufgaben und Befugnisse wahr, wenn sie mit ih
rem Diensteangebot auf einem Markt auftritt. 
Zum Unterschied von der jurisdiction to prescribe (internatio
nales Verwaltungsrecht) ist die Ausübung staatlicher Zwangs
gewalt (Jurisdiction to enforce) auf dem Gebiet eines fremden 
Staates völkerrechtlich untersagt, soweit nicht durch eine völ
kerrechtliche Norm oder Vereinbarung oder durch die im Ein
zelfall erklärte Zustimmung des Gebietsstaates eine abwei
chende Befugnis eingeräumt ist. Die Qualifikation einer dem 
Staat zuzurechnenden Tätigkeit als hoheitlich oder nicht-ho
heitlich wird hier — wie für die Frage der Immunität — grund
sätzlich nach dem Recht des Gebietsstaates vorzunehmen sein. 
Das hat praktisch zur Folge, daß jedenfalls eine öffentlich
rechtlich geordnete Verwaltungstätigkeit im Ausland dem 
Territorialitätsprinzip unterliegt.74 

Eine staatliche Verwaltungstätigkeit im Ausland, die nicht mit 
Mitteln öffentlich-rechtlicher Zwangsgewalt erfolgt, ist völ
kerrechtlich grundsätzlich zulässig. Das gilt insbesondere für 
die öffentliche Wirtschaftstätigkeit mit privatrechtlichen Mit
teln, wie etwa mit Hilfe von Tochtergesellschaften oder sonsti
gen Beteiligungen an Handelsgesellschaften mit Sitz im Aus
land.7 5 Sie unterliegt der Rechtsordnung des Gebietsstaates. 
Derartige im Ausland bestehende oder tätige Unternehmen der 
öffentlichen Wirtschaft genießen gegenüber dem Gebietsstaat 
keine Immunität (acta iure gestionis, commercial transac
tions).76 Durch völkerrechtliche Verträge können besondere 
Verpflichtungen des an der Wirtschaftstätigkeit interessierten 
Staates oder des die ausländische Wirtschaftstätigkeit regeln
den Staates auf Unterlassung oder Duldung begründet wer
den. Beispielsweise verpflichtet Artikel X V I I G A T T zu einer 

nichtdiskriminierenden Behandlung durch öffentliche Unter
nehmen. Im Fall der Deutschen Bundespost sind die Abkom
men des Weltpostvereins und der Internationalen Fernmelde
union zu beachten. 
Im Ergebnis ist anzunehmen, daß eine Unternehmenstätigkeit 
der Deutschen Bundespost, einschließlich eines Angebots von 
Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, im Ausland 
nach deutschem Recht und nach Völkerrecht möglich ist, so
fern der sachliche und organisatorische Zusammenhang mit 
der gesetzlich festgelegten und verfassungsrechtlich begrenz
ten Unternehmensaufgabe im Inland gewahrt bleibt. In diesem 
Rahmen ist auch die Gründung ausländischer Tochtergesell
schaften oder die sonstige Beteiligung an Handelsgesellschaf
ten mit Sitz im Ausland zulässig. 

6.5 Auslandstätigkeit der Deutschen Bundespost im Gebiet 
eines EG-Mitgliedstaates 

Für das Gebiet der Mitgliedstaaten der E G gelten neben dem 
nationalen Recht die Vorschriften des europäischen Gemein
schaftsrechts, die zur Schaffung des Binnenmarktes an dem 
Ziel orientiert sind, den freien Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital in einem Raum ohne Binnen
grenzen zu gewährleisten (§ 8 a Abs. 2 EWGV). Von besonde
rer Bedeutung für die Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgiiedstaaten sind die Richtlinien des Rates der E G nach Ar
tikel 100 a E W G V und der Kommission gemäß Artikel 90 
Abs. 3 EWGV. Für die Beteiligung an Unternehmen mit Sitz in 
einem EG-Mitgliedstaat ist die Niederlassungsfreiheit maßge
bend.77 

Rat und Kommission haben bereits wesentliche Schritte getan, 
um eine europäische Telekommunikationspolitik zu entwik-
keln. Wichtige Impulse sind von dem 1987 vorgelegten Grün
buch der Kommission über die Entwicklung des gemeinsamen 
Marktes für Telekommunikationsdienstleistungen und Tele
kommunikationsgeräte — K O M (87) 290 endg. — (BT-Drs 
11/930,11/2014) ausgegangen. Eine grundsätzliche Entschei
dung auf der Grundlage des Grünbuchs und der dadurch aus
gelösten öffentlichen Diskussion ist die Entschließung des Ra
tes vom 30. Juni 1988 über die Entwicklung des gemeinsamen 
Marktes für Telekommunikationsdienstleistungen und Tele
kommunikationsgeräte bis 1992 - 88/C 257/01 - (ABl. Nr . 

72 Zur rechtlichen Ordnung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen insge-
samtvgl. W. Fikentscher:Wirtschaftsrecht, Bd. 1,1983; R. Schmidt:Öffentli
ches Wirtschaftsrecht, 1990, S. 194 ff. 

73 Gesetzentwurf, a. a. O. , Begründung, AllgemeinerTeil, S. 29 ff., 36 f. 
74 BVerfGE 16, S. 27/61 ff.; 46, S. 342/393 f.; 64, S. 1/42. - Verdross/Simma, 

a. a. O. , § 1019, § 1173; Menzel/Ipsen, a. a. O. , S. 149 ff.; R. Geiger, a. a. O . , 
S. 322 ff.; E. Steindorff, a. a. O. , S. 583; G. Püttner:Die öffentl ichen Unter
nehmen^. Auflage, 1985, S. 203 \A. Junker, a. a. 0. ,S. 266 ff. 

75 »Gemeinschaftsunternehmen« mit Sitz im Inland oder im Ausland setzen eine 
Vereinbarung mit der ausländischen Post- und Fernmeldeverwaltung voraus 
und verfügen dadurch über eine eigene Rechtsbasis (siehe A. Junker, a. a. O . , 
S. 273). 

76 BVerfGE 16, S. 27 ; 64, S. 1. - Verdross/Simma, a. a. O. , §§ 1169 ff. ; R. Gei
ger, a. a. O. , S. 319 ff.; E. Steindorff a. a. O . ; G. Püttner, a. a. O . , S. 203, 
205. 

77 U. Everling: Der Gegenstand des Niederlassungsrechts in der Europäischen 
Gemeinschaft, 1990; Schmidhuber/Hitzler.Die öffentlichen Unternehmen im 
EG-Binnenmarkt, in: Z ö g U 13, 1990, S. 397; K. Hailbronner: Öffent l iche 
Unternehmen im Binnenmarkt — Dienstleistungsmonopole und Gemein
schaftsrecht, in: N J W 1991, S. 593. 
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C 257 vom 4. 11. 1988, S. 1). Der Weg zur Einführung »Euro
paweiter Dienst« ist beschritten.78 

Für die Unternehmenstätigkeit der öffentlichen Hand im E G -
Binnenmarkt gelten wettbewerbsrechtlich die besonderen 
Vorschriften des .Artikels 90 E W G V . Die Wahl der Rechts
form beeinflußt die Bindungswirkung der gemeinschaftsrecht
lichen Vorschriften nicht; deren Grundprinzip ist die Gleich
behandlung privater und öffentlicher Unternehmen, die auf 
demselben Markt anbieten. Die Verpflichtung der Mitglied
staaten durch Artikel 90 Abs. 1 E W G V soll diese daran hin
dern, daß sie das Verhalten öffentlicher Unternehmen im 
Wettbewerb als solches zum Werkzeug staatlicher Wirt
schaftspolitik machen. Die »Bereichsausnahme« in Artikel 90 
Abs. 2 E W G V sichert die öffentlichen Funktionen eines öf
fentlichen Unternehmens, kommt aber nur zum Zuge, wenn 
die Erfüllung einer besonderen öffentlichen Aufgabe mit den 
Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrags unvereinbar ist.79 

Der Nachrichtenverkehr ist in den Mitgliedstaaten überwie
gend eine Sache der öffentlichen Wirtschaft, sofern er nicht 
überhaupt Gegenstand öffentlicher Verwaltung ist.80 Das 
Post- und Fernmeldewesen, soweit es Dienstleistungen des 
Nachrichtenverkehrs anbietet, fällt jedenfalls im Monopol-
und Pflichtleistungsbereich mit dem hier zur Geltung kom
menden Infrastruktur- und Versorgungsauftrag unter Arti

kel 90 Abs. 2 E W G V . Die Bedeutung dieser Bereichsausnahme 
darf allerdings nicht überschätzt werden. 
Die Richtlinie der Kommission vom 25. Juni 1980 über die 
Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mit
gliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen — 
80/723/EWG - (Abi. Nr. L 195/35 vom 29. 7. 1980)8' hatte 
die öffentlichen Unternehmen des Post- und Fernmeldewesens 
von ihrer Anwendung ausdrücklich ausgenommen. Diese Aus
nahme ist aufgrund der Änderung der Transparenz-Richtlinie 
durch die Richtlinie der Kommission vom 24. Juli 1985 entfal
len. 

78 / . Scherer: European Telecommunications Law: The Framework of the 
Treaty, European Law Review, vol. 12, 1987, p. 354; R. Schulte-Braucks : Eu
ropäisches Telekommunikationsrecht für den gemeinsamen Telematik-
markt. Das Grünbuch der Kommission, in: / . Scherer, Hrsg.: Telekommuni
kation und Wirtschaftsrecht, 1988, S. 1; K Fangmann: Der Stand des E G -
Telekommunikationsrechts, in: E u Z W 1990, 48; A.Junker, a .a .O. , 
S. 274 ff. 

79 KP. Ipsen: Europäisches Wirtschaftsrecht, 1972, S. 661 ff.; £ . - / . Mest-
mäcker: Europäisches Wettbewerbsrecht, 1974, S. 642 ff.; ders., Staat und 
Unternehmen im europäischen Gemeinschaftsrecht, in: RabelsZ 52, 1988, 
S. 526; G. Ress, a. a. O. , S. 149 ff.; A Junker, a. a. O. , S. 279 ff. 

80 KP.Ipsen,z. a. 0. ,S. 655. 
81 Der E u G H hat durch Urteil vom 6. 7. 1982 (Slg. 1982, S. 2545) die Klage ei

niger Mitgliedstaaten gegen die auf Artikel 90 Abs. 3 E W G V gestützte 
Transparenz-Richtlinie abgewiesen. 


